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Werte Anwohner des Marktes!
Unterstützten Sie uns bei der Vorbereitung und Durchführung
des diesjährigen Weinfestes. Stellen Sie bitte Ihre Fahrzeuge ab
Freitag, dem 11.08.2000, 18.00 Uhr, nicht auf dem Markt ab.
Haben Sie aber auch dafür Verständnis, daß das Weinfest nicht
schon 22.00 Uhr zu Ende ist und daß es deshalb auch nach dieser
Zeit nicht ruhig auf dem Markt sein wird.
Es bedanken sich im voraus die Organisatoren.

Drei Länder, acht
Etappen, 600 Kilo-
meter und 20000
Höhenmeter: Die
3. adidas BIKE
Transalp Challen-
ge, startete am 22.
Juli um 12.00 Uhr
im Zentrum von
Mittenwald in
Oberbayern. Acht
Tage später, am 29.
Juli, endete dieser
längste und wohl
härteste Moun-
tainbike-Marathon
Europas in Riva
am wunderschö-
nen Gardasee. Die
für das Jahr 2000
neu gestaltete
Route führte durch
noch schönere Gebiete im Karwen-
del, den Dolomiten und im Pasubio
sowie durch drei neue Etappenorte
(Reith/Österreich, Steinach/Öster-
reich und Alleghe/Italien. Ambitio-
nierte Hobby-Mountainbiker und
Profis überqueren bei der adidas
BIKE Transalp Challenge auf einer
abwechslungsreichen und landschaft-
lich reizvollen Strecke in acht Tagen
die Alpen – von Deutschland nach
Italien. Schwierige Schotterpassagen,
kräftezehrende Up- und Downhills
sowie anspruchsvolle Single-Trails
charakterisieren die Strecke. Gute
Fahrtechnik und Kondition gehören
daher zu den Grundvoraussetzungen,
um dieses Etappenrennen zu überste-
hen. Maximal 350 Teams á 2 Perso-

nen werden zur Transalp Challenge
zugelassen. In diesem Jahr hatten sich
mehr als 2500 Teilnehmer aus ganz
Europa um einen Startplatz bewor-
ben. Wie bei einer Orientierungsral-
lye mußte jedes Team mit Hilfe eines
Roadbooks die vorgegebene Tages-
route selbst finden. Zwei bis drei ge-
heime Kontrollstellen an der Strecke
mußten die Montainbiker pro Tag an-
fahren, um sich hier mit ihren Teil-
nehmerausweisen einzuchecken. Nur
wer am Ende der adidas BIKE alle
„Check-Ins“ nachweisen kann, ist in
der Wertung. Nach jeder Etappe wur-
de abends beim Zieleinlauf die Zeit
erfaßt, bevor es am nächsten Morgen
um 8.00 Uhr wieder gemeinsam an
den Start zur nächsten Teilstrecke

Das längste und härteste Mountainbike-Rennen
Europas und ein Radeburger ist dabei!

„Liebe Bürger!
Die Mitglieder der Stadtverordneten-
versammlung sind der Meinung, daß
dem Wunsch vieler Radeburger ent-
sprechend der Radeburger Anzeiger
wieder entstehen soll.
Alle Bürger, die die Wiederauflage
dieses Amtsblattes durch Mitarbeit
oder finanziell unterstützen möchten,
melden sich bitte bei der Stadtver-
waltung.

Jürgen Gross, Bürgermeister“

So wurde in den letzen Klubinfor-
mationen des Gemeindeverbandes
Radeburg Anfang Juli 1990 zur Wie-
dergründung des Radeburger Anzei-
gers aufgerufen. Bereits einen Mo-
nat später, am 3. August 1990, er-
schien der Anzeiger zum ersten Mal,
nach über 50-jähriger Unterbrechung,
wieder. Der von Jürgen Gross ge-
nannte „Wunsch vieler Bürger“ wur-
de erstmals am 24.04.1990 öffentlich
geäußert, als der Radeburger RUN-
DE TISCH zum letzten Mal tagte. Das
Gremium hatte in der Wendezeit,
zwischen Rücktritt der Stadträte und
den ersten freien demokratischen
Kommunalwahlen die Arbeit der städ-
tischen Verwaltung kontrolliert und
nach Rücktritt der Stadtverordneten-
versammlung auch deren Funktion
übernommen.
Auf dieser letzten Sitzung machte der
Vorsitzende des RUNDEN TI-
SCHES, Pfarrer Martin Koch, auf
Empfehlung von Kerstin Fuhrmann
(CDU), erstmals das Thema „Rade-
burger Anzeiger“ zu einer offiziellen
Angelegenheit.

Am Anfang noch zu teuer
Gleich nach den Wahlen befaßte sich
die neu gebildete Stadtverordneten-
versammlung mit dem Thema und
Anfang Juli trafen sich an einer Mit-
wirkung interessierte Bürger das er-
ste Mal im Rathaus. Das waren ne-
ben Frau Fuhrmann und Herrn Pfar-
rer Koch auch Frau Hadasch sowie
Druckereiinhaber Jürgen Vetters und
ich. Von Seiten der Stadtverwaltung
gehörte Frau Klein zum Kollegium,
bis im April 1991 Frau Bernhardt de-
ren Aufgabe übernahm, denn noch
bis Ende 1992 trat die Stadtverwal-
tung selbst als Herausgeber des Ra-
deburger Anzeiger auf, verwaltete
Einnahmen und Ausgaben der in die-
ser Zeit bei weitem noch nicht ko-
stendeckenden Zeitung. Als im März
1992 Dieter Jesse das Amt des Bür-
germeisters antrat, sah er sich das je-
doch nicht mehr lange an und schrieb
das Blatt aus. Seit Januar 1993 wird
der Radeburger Anzeiger nunmehr
von mir unter marktwirtschaftlichen
Bedingungen herausgegeben. Das
heißt, daß einzige Finanzierungsquelle
für die Zeitung die Anzeigen sind.
Deshalb sei an dieser Stelle auch der
allererste Dank an unsere Anzeigen-
kunden gerichtet. Sicher mag jemand
einwenden, daß diese über den An-
zeiger ja Werbung für ihr Geschäft
betreiben.  Man sollte aber nicht ver-
gessen, daß dazu auch das Vertrauen
des Werbungtreibenden gehört, daß
seine Werbebotschaft über diese Zei-
tung beim Verbraucher auch an-
kommt. Dieses Vertrauen haben mir
im Laufe der Jahre immer mehr Un-
ternehmer gegeben, wofür ich also

noch einmal ganz herzlich Danke
sage. Dabei gab es natürlich Hochs
und Tiefs, denn auch der Anzeigen-
markt ist heiß umkämpft. So konnte
ich es mir auch nicht so leicht ma-
chen, nach Kostengesichtspunkten
einfach die Anzeigenpreise zu erhö-
hen. Erst 1995, als wir auf das Rol-
lenoffsetverfahren wechselten, gelang
es, erstmals Kostendeckung zu erzie-
len. Der Millimeterpreis von 1,11 DM
blieb seit 1993 beibehalten und konnte
durch Formatänderung und weiteren
Zuwachs an Anzeigen  bis heute ge-
halten werden. Kostengünstiger war
das Rollenoffsetverfahren deshalb,
weil die Auflage inzwischen von
2000 auf 4100 Exemplare gestiegen
war. Nach anfänglichen, allerdings
nur vereinzelten Protesten, fand sich
auch die Mehrzahl der Leser mit dem
„unhandlicheren, und zum Sammeln
schlechter geeigneten Format ab. Seit
der Ausgabe 2/95 erscheint der An-
zeiger bis heute in dem gleichen
schwarz-grünen Gewand. Versuche,
das Erscheinungsbild zu verändern,
wurden immer wieder durch „Leser-
proteste“ zurückgewiesen, weshalb
das Erscheinungsbild bis heute so
geblieben ist, wie es schon vor über
100 Jahren war.  Durch das Rollen-
offsetverfahren wurden wir „nach
oben offen“, was die Auflage anging.
1996 stieg im Januar die Auflage durch
Integration des Schönfelder Blattes
und im Juli durch Integration des
Ebersbacher Amtsblattes auf über
6000 Exemplare. 1997 kam das Prom-
nitztal-Echo hinzu und die Auflage
stieg auf 7000 Exemplare. Infolge der
Gemeindegebietsreform und durch

unseren Entschluß, die Haushaltver-
teilung auf Moritzburg und Steinbach
auszudehnen, stieg die Auflage auf
heute 9000, wohlgemerkt bei glei-
chen Anzeigenpreisen und für die
Leser natürlich kostenlos. Verbesserte
Technik und - bis zum vergangenen
Jahr auch stabile Papierpreise - ha-
ben möglich gemacht, die Auflage bei
gleichbleibendem Anzeigenpreis  zu
vervielfachen. Voraussichtlich erst im
Dezember wird es aufgrund des seit
Ende 1998 zunehmenden Preisdrucks
im Papiersektor erstmals eine Preis-
erhöhung geben müssen.

Die ersten Schritte
Daß die technische Entwicklung bis
jetzt viel von Material- und Lohnko-
stenerhöhungen abfangen konnte,
soll folgendes Beispiel beweisen:
Nach Anschaffung eines Handy-
Scanners für 600 DM konnte erst-
mals im  Januar 1992 ein Foto veröf-
fentlicht werden. Es gab einen Be-
such des Edenkobener Liedensembles
wieder. Der technische Aufwand war
hoch. Paßte der Radeburger Anzei-
ger zum Belichten in der Druckerei
bisher noch auf eine Diskette (1,4
MB), so war das jetzt vorbei. Es
mußte auch ein größeres Speicher-
medium her: eine 5-Zoll-Wechselplat-
te mit 44 MB Speicher - Kosten mit
zwei Speichermedien ca. 800 Mark.
Also kostete die Aufnahme von Bildern
in die Zeitung erst einmal 1400 DM.
Heute bekommt man einen Flachbett-
scanner mit vielfach besserer Auflö-
sung schon für 300 Mark und Wech-
sellaufwerke einschließlich 100 MB-
Medium für etwa 100 Mark. Der er-
ste Computer, auf dem der Anzeiger
gesetzt wurde, kostete noch 10 000
DM. Einen so teuren Computer wür-
de ich heute nicht mehr kaufen. Für
eine Ersatzinvestition ist nur noch ein
Drittel der Kosten anzusetzen. Der
erste Bildbericht, der auf die 44 MB-
Platte gebannt werden konnte, folgte
im September 1992, vom 1. Trucker-
& Country Weekend. In der gleichen
Ausgabe gab es auch das erste Mal
RAZ-FAZ, unser „Dementi-Maskott-
chen“. Zum ersten Mal in Farbe kam
der RAZ im Dezember 1993 - aus
Anlaß der Eröffnung der Druckerei
Vetters im Gewerbegebiet. Eine Fort-
setzung in Farbe hätte jedoch eine
Vervierfachung der Anzeigenpreise
bedeutet, weshalb Farbausgaben bis-
her die Ausnahme blieben. Zum er-
sten Mal 2 Ausgaben im Monat gab
es im April 1992. Damals wurde noch
nach Bedarf entschieden, wie oft der
Anzeiger erscheinen muß. 1994 und
1995 wurde der Anzeiger erstmals
durchgängig 2 x im Monat herausge-
geben.
Nach und nach gabs auch

Berichterstattung
Bei der Wiedergründung 1990 ver-
abschiedete das Redaktionskollegium
eine Satzung. In dieser hieß es unter
anderem „Der Radeburger Anzeiger
ist kein politisches Blatt und enthält
sich politischer Kommentare und
Wertungen.“ Dieses Prinzip wurde
bis Oktober 1992 beibehalten. Da-
mals wurde, aufgrund des öffentli-
chen Drucks, erstmals  in der Ausga-
be 10/92 politisches Terrain betreten
mit dem Abdruck des Aufrufes „An
alle Bürgerinnen und Bürger ... der
früheren Amtshauptmannschaft Gro-
ßenhain“. Darin wurde Radeburg und
Umgebung zur Rückkehr nach Gro-
ßenhain aufgerufen. Das erste Inter-
view im Anzeiger gab es im Juni 1993
(mit Bürgermeister Dieter Jesse).
Berichte zum Zeitgeschehen gibt es
ebenfalls seit Juni 1993 („Warten auf
das Ärztehaus“ und „6000 Kranken-
hausbetten zu viel“ - in 10/1-1993).
Den ersten politischen Kommentar
gab es unter dem Titel „Übernimmt
Ebersbach Radeburgs Rolle?“ - zur
Kreisgebietsreform in Ausgabe 10/
2-1993. Den ersten politischen Kom-

Sport und Freizeit

ging. Bis späte-
stens 18.00 Uhr
mußten alle
Teams ihr Tages-
ziel erreicht ha-
ben. Während
der allabendli-
chen Etappen-
Party erhielten
die Tagessieger
kleine Preise und
die Führenden in
der Gesamtwer-
tung die Leader-
Trikots. Im Fi-
nalort Riva wur-
den letztendlich
alle Einzelzeiten
addiert und dar-
aus die Gesamt-
sieger ermittelt.
Die Trainings-

und Vorbereitungszeit von Peter
Preißinger auf diese Tour begann be-
reits im Winter 1999 und bestand bis
zu 40 Stunden im Monat aus Aus-
dauertraining und Geschicklichkeits-
fahren. Peter Preißinger hat bereits
an 5 ähnlichen Rennen teilgenommen.
Im vorigen Jahr beteiligte er sich mit
seiner Partnerin zum ersten Mal im
Mixed Team an der adidas BIKE
Transalp Challenge  und belegte den
26. Platz. Wer näheres zu diesem
Rennen sehen möchte: Das Hessische
Fernsehen berichtet in seiner Sen-
dung „Sport extra“ am 5.8.2000 um
13.30 Uhr.
Nach Informationen von Michael
Veith Marketing GmbH und Peter
Preißinger

mentar zur Zeitgeschichte gab es in
11/1-93 („Damals am 9. Novem-
ber“). Seit Januar 1994 gibt es auch
regelmäßig Berichte und Kommen-
tare zu den Tagungen der Stadtver-
ordnetenversammlung bzw. Stadtrats-
sitzungen. Sich in die Politik einzu-
lassen hieß allerdings auch, eine
großere Verantwortung entsprechend
dem Pressegesetz zu übernehmen
und dies bedeutete zugleich, daß man
sich nicht immer nur Freunde mach-
te. Gottseidank in nur zwei, drei Fäl-
len kostete dies auch Kunden, aber
wir stellten eine möglichst objektive
Berichterstattung höher, was die Be-
troffenen aus ihrer Sicht naturgemäß
anzweifeln. Objektivität ist immer das
Ziel, aber natürlich sind auch Sub-
jektivität, Irrtümer und Fehler
menschlich. Großartig finde ich Leu-
te wie Dr.Geisler, Dieter Jesse, Chri-
stian Creutz und Siegmar Dörschel,
die es auch tolerieren können, wenn
man mal eine andere Meinung hat
oder Leute wie Christian Damme,
Andreas Hübler oder Matthias
Schrack, die auch bei Meinungsver-
schiedenheiten immer fair blieben und
so zur Interessantheit der Zeitung
beitrugen. Einer der Höhepunkte in
der Geschichte des Radeburger An-
zeigers war das Engagement für die
Umgehungsstraße. Bereits frühzeitig
(erstmals 1992) wurde auf den dro-
henden Verkehrsinfarkt aufmerksam

gemacht. In der Ausgabe 13/94 wur-
de dies erneut zu dem Thema. Im Sep-
tember ’94 gründete sich die Bürger-
initiative „Umgehungsstraße Rade-
burg“ und wurde in ihrer Arbeit bis
zu deren Defacto-Auflösung im April
1995 begleitet, als der Stadtrat die
Entscheidung für den Bau der Süd-
umfahrung verabschiedete. Seitdem
wurde dieses Thema jedoch weiter
in die Berichterstattung einbezogen -
praktisch bis zum heutigen Tage, da
ja immer noch ein sehr wichtiger Ab-
schnitt (bis zur Großenhainer Stra-
ße) fehlt. Eine bedeutende Rolle spiel-
te auch die Entwicklung in Sachen
Kreis- und Gemeindegebietsreform.
Während Radeburg fest mit dem Er-
halt des Landkreises Dresden rech-
nete und sowohl Promnitztal als auch
Großdittmannsdorf zunächst be-
schlossen, „es so zu machen, wie es
Radeburg macht,“ sah es z.B. in
Steinbach lange Zeit so aus, als wäre
ein Wechsel in den Kreis Großen-
hain absehbar, denn bei einer Bür-
gerbefragung entschied sich die knap-
pe Mehrheit (172 : 162) für ein Zu-
sammengehen mit Naunhof. Trotz
dieses Votums entschied sich der
Gemeinderat aber für ein Zusammen-
gehen mit Moritzburg, was die Kon-
sequenz hatte, daß für die Dörfer
Reinersdorf, Beiersdorf und Naun-

Peter Preißinger (36 Jahre) aus Radeburg startet gemeinsam im
Men @ Hill Team mit seiner Sportkameradin Kerstin Hillgärten.

In eigener Sache

10 Jahre Radeburger Anzeiger

Fortsetzung auf Seite 3

Was ist sonst noch los?
4.8.-6.8., Millenium-Dorffest in Bärnsdorf

12.8., 20.00 Uhr Eröffnungskonzert des
Kammermusikfestivals in Moritzburg und

Konzerte im Schloß und in der Kirche
12.8., 14.00 Schützenfest, Waldschänke Moritzburg

13.8., 14.00 Uhr, Badewannenrennen in Cunnersdorf
19.8., 13.00 Uhr, Vogelschießen in Ebersbach

19.8/20.8., Dorffest in Dobra
Labyrinth im Maisfeld Nähe Bad Sonnenland

noch bis Oktober, täglich von 10.00 - 24.00 Uhr
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Gasthof Strauß Großdittmannsdorf -
das verbinden viele der heute 30- bis
40-Jährigen mit schönen Jugend-Er-
innerungen. Hier war am Wochenen-
de Disko, hier gab´s vielleicht den
ersten Kuß oder den ersten großen
Liebeskummer.
Seitdem hat sich manches verändert.
Die Familie Strauß feiert in diesem
Jahr ein 25-jähriges Jubiläum, am 6.
August 1975 meldeten Marianne und
Heinz Strauß ihr Gewerbe für die
Rehbockschänke an, die den älteren
Großdittmannsdorfern sicher noch
ein Begriff ist. Da war Tochter
Ivonne gerade drei Monate alt. Vier
Jahre später wagten sie das, was vie-
le Zweifler für unmöglich erachteten.
1979 kauften sie den heruntergekom-
menen Großdittmannsdorfer Gasthof
und bauten ihn in Eigenleistung müh-
sam wieder auf. Da mußte um jede
Kiste Fliesen gefeilscht werden und
so mancher Sack Zement wurde mit
Engelszungen herbeigeredet. 1982
konnte der Gasthof endlich eröffnet
werden. Bis dahin lief die Rehbock-
schänke parallel zum Bau und zum
Saalbetrieb, zwischendurch wurde
noch Tochter Anke geboren.
„Wir haben keinen vergessen, der uns
lange Jahre unterstützt und beim Auf-
bau geholfen hat. Verwandte und
Freunde standen uns immer zur Sei-
te“ erzählt Marianne Strauß und hebt
hervor, daß manche der heutigen
Helfer bei Saalveranstaltungen schon
seit 25 Jahren ihre Dienste anbieten.
„Mein Mann ist mit Leib und Seele
Kraftfahrer, kann uns jetzt nur noch
am Wochenende helfen. Doch zu un-
serem Glück gibt es Günter Drech-
sel, der immer da ist, wenn Männer-
arbeit ansteht.“ Beide Töchter sind mit
der Gaststätte großgeworden und der
Gastronomie treugeblieben. Ivonne
ist Köchin und absolviert zur Zeit eine
Weiterbildung „Hotelmeisterwissen“.
Anke, die gelernte Hotelfachfrau,
hängt nun noch das Studium zum
Hotelbetriebswirt an. Klare Sache, im
Großdittmannsdorfer Gasthof hat es
der Gast mit Fachleuten zu tun, die
ihr Handwerk verstehen. „Bei uns
werden alle gleich zuvorkommend

bedient, ob es nun ein Ehepaar aus
dem Ort ist oder ein Politiker aus dem
Landtag“, erzählt Anke Strauß und
will damit nicht prahlen. Die profes-
sionelle und freundliche Art der bei-
den jungen Frauen hat sich herumge-
sprochen, denn neben ihrer Arbeit zu
Hause haben sie schon auf dem
Dresdner Presseball oder beim Golf-
turnier in Possendorf bedient. Am
Gasthof selbst wird nach wie vor her-
umgewerkelt. Als nächstes soll ein
Biergarten entstehen.
230 Leute könnten gleichzeitig betreut
werden. Allein auf dem Saal sind 150
Plätze. Hier gibt es demnächst wie-
der eine große Hochzeit. Die Gast-
stube mit 50 und der Gesellschafts-
raum mit 30 Plätzen bieten sich für
Familien- und Vereinsfeiern an. Mit-
tagstisch, Abendbrot, Essen außer
Haus - die umfangreiche Speisekarte
läßt wohl kaum Wünsche offen. Viel
zu wenig bekannt ist sicher auch, daß
für Übernachtungen vier Gästezim-
mer zur Verfügung stehen. „Ein gro-
ßer Vorteil ist bei uns, daß ich schnell
ein paar Helfer anrufen kann, wenn
es mal nötig wird. So hatten wir zum
Beispiel vor kurzem eine Busreise-
gesellschaft zum Abendessen da, die
sich erst am Nachmittag angemeldet
hatte. Ich rief meine Töchter und Nich-
ten an, mußte selbst noch etwas ein-
kaufen, und dann brachten wir inner-
halb kurzer Zeit ein Essen auf dem
Tisch“ berichtet Marianne Strauß
nicht ohne Stolz.
Die nächste Großveranstaltung ist
das 40-jährige Jubiläum der Röder-
taler Musikanten am 2. September.
Dazu werden wieder mehrere hun-
dert Leute erwartet, ein ganzes Stück
Arbeit für das kleine Team. Disko
wird übrigens auch noch manchmal
auf dem Saal gemacht, 80-er-Jahre-
Party für solche, die gern in ihren Er-
innerungen schwelgen. Sie und alle
anderen werden überrascht sein, wie
sich der Gasthof Strauß verändert hat.
Ein Familienbetrieb, der mit Liebe
zum Detail ganz im Sinne seiner Gä-
ste geführt wird, ist er immer geblie-
ben.

M. Ritter

5.Vogelschießen
Am Samstag, dem 08. Juli 2000 fand
das nun schon traditionelle Vogel-
schießen der FFW Großdittmanns-
dorf im Saalgarten des Gasthof Strauß
statt. Nachdem der Schützenkönig
des letzten Jahres, Heinz Strauß, mit
der Pferdekutsche durch Herrn Wal-
ter Bartsch und einigen Kameraden
der FFW abgeholt wurde, eröffnete
er mit dem 1. Schuß die diesjährige
Runde. Nach nur drei Stunden, dann
holte die Frau des Wehrleiters, Betti-
na Naumann, mit einem plazierten
Schuß das letzte Stück Holzvogel
herunter und wurde als einzige Frau,
die am Schießen teilnahm, auch noch
Schützenkönigin.

Chr. Creutz, FFW Ehrenmitglied

Das diesjährige Sommerfest des
Doppelkopfklubs „Grün-Unter“
Großdittmannsdorf stand unter dem
Motto „Ausflug in die Hauptstadt“.
Gemeinsam mit unseren Ehefrauen
ging es am 09.07.2000 um 7.00 Uhr
nach Berlin. Nach zweistündiger
Stadtrundfahrt und einer anschließen-
den Schiffahrt auf der Spree bis zum
Müggelsee hatte jeder seinen persön-
lichen Eindruck von der Hauptstadt
Deutschlands, waren doch viele der
Klubmitglieder nach der „Wende“

Großdittmannsdorf

Gemütliche Gastlichkeit, Vogel-
schießen und 80-er Jahre-Party

FFW Großdittmannsdorf

noch nicht wieder hier gewesen. Da
sich auch das Wetter von seiner gu-
ten Seite zeigte, hatten wir alle einen
schönen und interessanten Tag. Hier
noch ein Hinweis in eigener Sache!
Der Doppelkopfklub „Grün-Unter“
Großdittmannsdorf hat seine Statu-
ten geändert. Mit sofortiger Wirkung
können auch männliche Großditt-
mannsdorfer Bürger, die nicht ver-
heiratet sind, sondern in eheähnlicher
Gemeinschaft leben, Mitglied in un-
serem Klub werden.   Der Vorstand

Sommerfest mal anders!

Dienstag, den 01.08.00
13.00 Uhr Seniorenclub
Handarbeitszirkel
14.00 Uhr Seniorensport in Bärwalde
Mittwoch, den 02.08.00
15.30 Uhr H.-Zille-Schule
Seniorensport
Donnerstag, den 03.08.00
14.30 Uhr Seniorentreff mit Vortrag
zu Problemen der Physiotherapie
Montag, den 07.08.00
13.10 Uhr Treffpkt. Bhst. Radeber-
ger Straße
Wanderung nach Boden
Dienstag, den 08.08.00
13.00 Uhr Seniorenclub
Handarbeitszirkel
14.00 Uhr Seniorentreff in Bärwalde
mit Gesundheitsvortrag
Mittwoch, den 09.08.00
14.00 Uhr Großdittmannsdorf
Seniorensport
15.30 Uhr H.-Zille-Schule
Seniorensport
Donnerstag, den 10.08.00
14.30 Uhr Seniorentreff
Gesundheitsvortrag
Montag, den 14.08.00
14.00 Uhr Treff am Club
Wanderung in die nähere Umgebung
Dienstag, den 15.08.00
13.00 Uhr Seniorentreff
Handarbeitszirkel
14.00 Uhr Seniorensport in Bärwalde
Mittwoch, den 16.08.00
Seniorensport
14.00 Uhr Großdittmannsdorf
15.30 Uhr H.-Zille-Schule
Donnerstag, den 17.08.00
14.30 Uhr Seniorentreff
Unterhaltungsprogramm

Seniorenclub Radeburg

Veranstaltungen

J A H N

Ein Gasthof und seine Familie: Robert Kliemann, Anke Strauß, Marianne
und Heinz Strauß, Ivonne Strauß und Jörg Schuster (v.l.n.r.)

Mittwoch-Abend-Stammtisch bei Straußen´s
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Beratungs-Stelle: 
01471 Radeburg, 

Dresdner Str. 6
Ruf  035208- 91960 od. 2193

hof nur noch eine Zukunft innerhalb
der Gemeinde Ebersbach möglich
war, mit der weiterreichenden Kon-
sequenz, daß heute Ebersbach die
größte Landgemeinde im Kreis Rie-
sa-Großenhain ist.
Am anderen Ende des Themenkom-
plexes führte das Festhalten der Mehr-
heiten im Landkreis Dresden am Er-
halt desselben zum Schlimmsten was
hätte passieren können: zur Zerschla-
gung des Landkreises nämlich und
zum Unterbuttern des nordwestli-
chen Bruchstückes in den Landkreis
Meißen, wo die Minderheiten aus den
drei mittlerweile verbliebenen Ge-
meinden Radebeul, Radeburg und
Moritzburg keine Lobby haben und
quasi auf das Abstellgleis geraten
sind. Auch der Anzeiger unterstützte
mit viel Sympathie Landrat Janiks
Bemühungen um den Kreis, sprach
sich aber auch dafür aus, eine Option
Großenhain vorzusehen. RAZ unter-
stützte deshalb auch entsprechende
Bemühungen von Christian Creutz im
Februar 1996, der mittels Bürgerin-
itiative die Region für den Kreis Gro-
ßenhain gewinnen wollte, allerdings
blieb der Aufruf ohne die erwartete
Resonanz. Weitere Schlüsselthemen,
denen sich meine Redaktion seit vie-
len Jahren regelmäßig widmet, sind
der Themenkreis Kommunalabga-
ben, insbesondere Abwasseran-
schlußbeiträge und -gebühren, dem
Themenkreis Standortentwicklung,
insbesondere den Gewerbegebieten,
der Entwicklung von Handwerk und
Gewerbe und der Integration ins In-
ternet - zuletzt mit der Initiative
„Dresdner Land Domäne“. Darüber
hinaus übernahmen wir umfassende
Informationen zum Thema „Sächsi-
sche Finanzholding oder kommuna-
le Sparkasse“. Wir engagierten uns,
insbesondere dank der fachlichen
Unterstützung von Wolfgang Schnei-
der, der Fachgruppe Ornithologie
Großdittmannsdorf und unserer Re-
dakteurin Michaela Ritter, für die
Umwelt, seit Anfang 1995  mit zahl-
reichen Beiträgen zum komplizierten
Themenkomplex Wasser zwischen
Promnitz, Stausee und dem Dobra-
bach, seit Ende 1995 zum Thema
Bergbau rund um Radeburg sowie
zum Buckenberg und zu ökologi-
schen Raritäten in unserer Region,
insbesondere zum Thema Kleinkup-
penlandschaft und taten auch unse-
ren Teil zur Initiative „Bäume für den
Schloßpark Moritzburg“. Die Proble-
me des Immissionsschutzes hielten uns
auf Trapp, so der von KIM und Nach-
folgern ausgehende Gestank, aber auch
das Thema Schallschutzwand für die
Würschnitzer Straße.

Soziales Engagement und
regionale Themen

Wir unterstützten Kinder, Behinder-
te und Senioren. So veröffentlichen
wir seit vielen Jahren kostenlos Ver-
anstaltungspläne des AWO-Klubs
Radeburg und der Volkssolidarität
Ebersbach. Wir ergriffen die „Spiel-
platz-Initiative“ mit dem Beitrag
„Kann es sich Radeburg leisten, sich
keinen Spielplatz leisten zu können?“
und veröffentlichten fortan Spielplatz-
bilder und -berichte von Spielplätzen
in Nachbargemeinden. Es blieb aller-
dings der Sozialausschußvorsitzen-
den Gertrud Görne vorbehalten,
schließlich aktiv zu werden und bei
Radeburgs Gewerbetreibenden die
nötige Überzeugungsarbeit zu leisten.
Wir unterstützten ferner die Initiative
Josef, die DJ Bobo-Initiative „Au-
genlicht für 10 000 blinde Kinder“,
Initiativen für die „Tschernobyl-Kin-
der“ in Volkersdorf und die jüngste
Rumänien-Initiative von Klaus Fran-
ke und der Radeburger Kirchgemein-
de. Wir ergriffen mehrfach das Wort
für eine behinderten- und altengerech-
te Stadt und gemeinsam mit Steffi
Krause und einer Reihe weiterer Ge-
werbetreibender unternahm Monika
Kroemke auch etwas für die einhei-
mischen Kinder durch die Initiative
zur Wiederbelebung des Radeburger
Weihnachtsmarktes.
Es soll nur am Rande erwähnt sein,
daß viele dieser Initiativen auch mit
einem finanziellen Aufwand verbun-
den sind, der auch irgendwo erwirt-
schaftet werden muß. Neben den
Anzeigenkunden der Zeitung möch-
te ich hier deshalb auch den „sonsti-
gen“ Kunden meiner Firma danken,
die mit ihrer Treue die Voraussetzung
dafür geschaffen haben, und der

Dank gilt auch den fünf Mitarbeitern
meiner Firma, die die kostenintensi-
ve Arbeit der Redaktion durch ihren
Fleiß wieder ausgleichen.
Dank soll nicht zuletzt der Druckerei
Vetters gesagt werden, insbesondere
Kerstin Klinghammer, Rosi Grosche,
Dieter Görner, Mirko Schöne und
dem Team um Gerd Hellwig an der
Rolle. Sie alle hatten öfter unter der
„Schnellebigkeit“ einer Zeitung und
den damit verbundenen kurzen Fri-
sten zu „leiden“. Aus den vielen Hö-
hepunkten der Berichterstattung sei-
en hier, beinahe willkürlich, einige
herausgegriffen: So der 1. Spaten-
stich im Gewerbegebiet Süd am
28.10.92 , das Thema „Kommt Sie-
mens?“, das uns alle im Frühjahr und
Sommer 1994 in Atem hielt. Die Aus-
gabe 08/94, die unter dem Thema
„Ringsum boomt’s „ zahlreiche Er-
öffnungen, Spatenstiche und Grund-
steinlegungen in einer Ausgabe ver-
einigte - niemand ahnte damals das
nahe Ende des Aufschwungs Ost.
Themen wie „Volkersdorf soll wie-
der Kurort sein“ oder „Weihnachts-
mann brachte Traumkinderhaus“ sind
ebenso unvergessen wie die Grund-
steinlegungen zum Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf Steinbach und des Al-
tenhilfezentrums Moritzburg, die Er-
öffnungen von SELGROS in Rade-
burg und der Suchtklinik Heidehof
Moritzburg, die Kirchweihen in Ober-
ebersbach und Berbisdorf oder die
Einweihung der Zweifeldhalle Rade-
burg und vieles vieles mehr. Aber auch
traurige Höhepunkte wie der verpaß-
te Aufstieg der Radeburger Fußball-
männer sind unvergessen.
Es ist bei weitem unmöglich, hier al-
les aufzulisten. Die redaktionelle Be-
gleitung des Radeburger Carnevals
Clubs oder des Weinfestes sind ja bis
jetzt noch gar nicht genannt. Es gäbe
noch vieles. Aber eines macht schon
diese Aufzählung deutlich: redaktio-

ev. luth. Kirchgem. Radeburg-Rödern
ev. luth. Kirchgem. Steinbach-
Naunhof
ev. luth. Kirchgemeinde Großditt-
mannsdorf-Medingen
AWO-Seniorenklub Radeburg
Volkssolidarität Ebersbach
Förderverein Freunde des Schlos-
ses Moritzburg
Fremdenverkehrsverein Moritzburg
Radeburger Carnevals Club
TSV 1862 Radburg e.V.
Priv. Schützenverein 1236
Radeburg e.V.
SV Grün-Weiß Ebersbach
Schützenverein Ebersbach
Schützenverein Schönfeld
Jugendklub Ebersbach
Reit- und Fahrverein Kalkreuth
Partyteam (Jugendklub) Rödern
LSV Tauscha
Jugendklub Berbisdorf
Jugendklub Bärnsdorf

SV Berbisdorf
FF Radeburg, Berbisdorf
Grün-Unter Großdittmannsdorf u.a.

Bürgerinitiativen:
Pro Kommunale Sparkasse
Bürgerinitiativen gegen Gesteinsab-
bau in Rödern, Würschnitz, Groß-
dittmannsdorf und Bärnsdorf
Bürgerinitiative Umgehungsstraße
Radeburg
Bürgerinitiative gegen industrielle
Hühnerhaltung Radeburg
Bürgerinitiative gegen überhöhte
Kommunalabgaben Schönfeld -
Thiendorf-Tauscha
Bürgerinitiative gegen die Schlie-
ßung der Grundschule Sacka

(die Aufzählung erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit; bitte ver-
zeihen Sie, wenn wir jemanden ver-
gessen haben sollten)

nelle Arbeit ist auch zeitintensiv. Si-
cher sagt mancher: „Der Papparazzo
wird ja alleine von den vielen kalten
und warmen Büfetts satt, zu denen er
eingeladen wird,“ aber die Arbeit ist
mit dem Fotografieren und dem ge-
nauen Zuhören ja noch längst nicht
getan. Es muß auch noch interessant
und verständlich zu Papier gebracht
werden. Eine Arbeit, die sich jegli-
cher Kalkulierbarkeit entzieht. Nie-
mand kann sagen, wie viel Zeit man
für vier Zeilen braucht, geschweige
für 400 oder 4000. Das Gleiche gilt
für unsere Korres-pondenten, die ihre
Arbeit nicht nur ehrenamtlich, son-
dern auch vollkommen unentgeltlich
machen. Stellvertretend hervorheben
möchte ich hier Rainer Wendt (RaWe),
der sich komplette Wochenenden für
die Berichterstattung zum Radebur-
ger Fußball um die Ohren schlägt.
Da gehört das Ansehen sämtlicher
Spiele von E bis O (Opas) ebenso
dazu, wie das analysieren und nie-
derschreiben. Fakt ist: ohne Rainer
Wendt gäbe es die Fußballseiten in
dieser Form nicht. Es gäbe den Ra-
deburger Anzeiger  - wie sie lesen
konnten -  ohne viele nicht. Angefan-
gen bei der Idee von Kerstin Fuhr-
mann über unsere treuen Kunden bis
eben zum Korrespondenten Rainer
Wendt. Wir versichern Sie alle, daß
wir das niemals vergessen werden.
Am 29. August wollen wir das 10-
jährige Jubiläum des Radeburger
Anzeigers, aber auch das unserer Fir-
ma feierlich begehen. Wir beginnen
15.00 Uhr mit der Eröffnung der
„PappaRAZo-Austellung“, daran an-
schließend gibt es Auszeichnungen
für das bestgepflegte Corporate De-
sign unter unseren Kunden, für die
schönste Fahrzeugbeschriftung und
für die genialste Außenwerbung und
weitere Überraschungen.

Klaus Kroemke

Wir unterstützten unter anderem durch
kostenlose Veröffentlichungen:

10 Jahre
Radeburger

Anzeiger
Fortsetzung von Seite 1

Für alles Liebe vielen Dank
Für Blumen an die Fensterbank.

Für Tassen in den Küchenschrank.
Für Scheine auch der Bundesbank.
Für gute Wünsche frei und frank.
Für Reden mit und ohne Schwank
und für das Prosit bei dem Trank!

In aller Kürze: Tausend Dank!

Veronika & Hartmut Meister
Bärwalde im Juli 2000

Zu unserer Silberhochzeit
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TSV Radeburg 1862 e.V. - Handball

In der zweiten Augusthälfte werden
die Aktivitäten der Abteilung Hand-
ball mit der Aufnahme des Trainings-
betriebes den Start in die neue Wett-
kampfsaison 2000/2001 vollziehen.
Mit 10 Mannschaften (davon 7 Kin-
der- und Jugendmannschaften) wird
die TSV 1862 in den Punktspielen
vertreten sein. Nachdem am 13. Mai
diesen Jahres die Handballmannschaf-
ten des TSV  ihren Heimspielauftakt
in der neuen Ballsporthalle am Meiß-
ner Berg hatten, werden nun in der
kommenden Meisterschaft die Heim-
punktspiele aller Mannschaften in
Radeburg stattfinden.
Dabei spielen die Jugendmannschaf-
ten jeweils samstags am Vormittag
und die Spiele der Frauenmannschaft
und der Männermannschaften finden
jeweils sonntags Vormittag statt.
Das Flaggschiff der Abteilung, die 1.
Männermannschaft, wird nach dem
3. Platz in der vorjährigen Meister-
schaft wieder in der Bezirksklasse
Sachsen- Mitte spielen. Die Mann-
schaft wird weithin von Übungslei-
ter Eberhard Kitsch trainiert und be-
treut und hofft, kontinuierlich an die
guten Leistungen der letzten Jahre
anschließen zu können. Besonders
der Gewinn des Bezirkspokales zum
Ende der abgelaufenen Saison ist
Ansporn und Wegweiser für die be-
vorstehende Meisterschaft. Der Spie-
lerkreis der Mannschaft bleibt im we-
sentlichen bestehen. Auch die Routi-
niers Thomas Gneuß und Mann-
schaftskapitän Matthias Kraut haben
sich für die kommende Saison noch
einmal vorgenommen, die Mann-
schaft nach besten Kräften zu unter-
stützen. Erweitert wird der Spieler-
kreis mit den eigenen Nachwuchs-

leuten Michel Hummig und Torsten
Lakies, die sich schon im vergange-
nen Spieljahr in der 2. Männermann-
schaft präsentiert haben. Jetzt besteht
nun die Chance, in diesem Meister-
schaftsjahr ihren Anspruch auf die
Stammplätze im Team der 1. Män-
nermannschaft zu realisieren. Das
Torwartgespann Holger Schumann
und Markus Ebmeier wird mit Mar-
cel Börner, ebenfalls aus dem eige-
nen Nachwuchs, verstärkt werden.
Peter Hahn, der in der letzten Saison
noch auf Abruf zur Verfügung stand,
wird nun absolut in die 2. Reihe zu-
rücktreten. An dieser Stelle sei Peter
„Paul“ Hahn, der mit 341 Punktspie-
leinsätzen die Wertung der ewigen
Bestenliste für Punktspieleinsätze in
der 1. Männermannschaft des TSV
mit großem Vorsprung anführt, für
seinen 27- jährigen aktiven Torhüter-
einsatz in der „Ersten“ recht herzlich
gedankt.
Peter Hahn wird sein Engagement
weiterhin in der Abteilung als
Übungsleiter und sicherlich auch ab
und zu im Kasten der „Zweiten“ fort-
führen.
Einige Sorgenfalten stehen aber doch
zu Beginn der neuen Saison Übungs-
leiter Eberhard Kitsch auf der Stirn.
Zu groß ist der Kreis der verletzten
Spieler, die noch nicht zur Verfügung
stehen: Jens Kraut, Falk Seifert, Tor-
sten Lakies und Michael Feist. Au-
ßerdem muß Falko Sommer noch
seinen restlichen Bundeswehrdienst
bis Anfang November ableisten, so
daß auch er nur bedingt zur Verfü-
gung steht. Aber die Erfahrung lehrt,
daß besonders dann, wenn die Situa-
tion sehr schwierig zu sein scheint,
das Leistungsniveau meist optimal

ausgeschöpft wird.
Und in diesem Sinne wünschen wir
unseren Männern eine gute Saison
2000/2001, ganz besonders bei allen
Spielen in der Radeburger Sporthal-
le.
Auch die Frauenmannschaft wird die
kommende Saison wieder in der Be-
zirksklasse spielen. Nach Beendigung
der Vorjahresmeisterschaft schien ja
der Abstieg schon so gut wie besie-
gelt. Doch der  Zusammenschluß von
Rotation Dresden und des Dresdner
SV 1910 zu einer Spielgemeinschaft
eröffnete den Radeburger Frauen die
Chance zum Verbleib in der Bezirks-
klasse. Übungsleiter Thomas Gneuß
hofft in der kommenden Saison auf
mehr Erfolg als im letzten Jahr. Die
jüngeren Spielerinnen wie Diana
Neumerkel, Nicole Hamann, Katja
Jentzsch, Anne- Kathrin Feuker und
Nancy Krause haben sich mehr und
mehr etabliert. Und mit Anja Eckart

Gegenüber dem letzten Jahr konnten
sich in der Saison 1999/2000 die
weibliche D- und C- Jugend unter
Führung ihres Trainers Lars-Göran
Kitsch steigern. Beide Mannschaften
erreichten den 2. Platz in der Kreis-
staffel des Spielbezirkes Sachsen-
Mitte. Bemerkenswert ist hierbei, daß
es unseren jüngeren Mädchen durch
eine gut organisierte und im richtigen
Maße aggressive Abwehrarbeit ge-
lang, dem verdienten Kreismeister
SSV Lommatzsch sogar Punkte ab-
zunehmen. Im Anschluß an den
Punktspielbetrieb erreichte die D-
Jugend im Rahmen der Kreis- Kin-
der- und Jugend-Sportspiele die End-
runde, welche am ersten Juliwochen-
ende in Riesa ausgetragen wurde.
Dort sahen sie sich  als einzige Kreis-
klassemannschaft drei Bezirksklas-
sen gegenüber. Aufgrund der beson-
ders hervorzuhebenden Leistung von
Caroline Treff, die als umsichtige
Spielmacherin Angriff und Abwehr
sehr gut organisierte und „nebenbei“
noch fast alle Tore warf, konnten die
teilnehmenden Spielerinnen den 3.
Platz erreichen. Lobenswert ist wei-
terhin die vielseitige Spielweise von

Annett Zinke, welche in verletzungs-
bedingten Einsatzpausen der Torhü-
terin Vicky Süß blitzschnell ihre Po-
sition wechselte und im Tor genauso
gut agierte wie vorher auf dem Spiel-
feld.
Die 14/15 jährigen Spielerinnen der
C- Jugend- Mannschaft festigten
ihren Spielaufbau immer mehr und
gingen dadurch nicht nur einmal als
Siegerinnen vom Spielfeld. Engagiert
und einsatzbereit zeigten sich hierbei
besonders Sandra Meinig und Anja
Küttner. Die zukünftig noch abzustel-
lenden Abwehrschwächen der Mann-
schaft konnte Mandy Wunsch mit ei-
ner konstanten Torwartleistung aus-
gleichen. Leider verpaßten unsere
„Großen“ nur knapp den Einzug in
die Pokalendrunde der Kreis- Kin-
der- und- Jugendsportspiele. Insge-
samt haben beide Mannschaften eine
ordentliche Saison gespielt und auch
im Trainingsbetrieb konstanten Ein-
satz gezeigt. Zielsetzung für die Sai-
son 2000/2001 ist es, dies auch nach
dem Wechsel in die nächsthöhere Al-
tersklasse (C- bzw. B- Jugend) bei-
zubehalten.

und Manuela Kusnierz, die wieder
zu der Mannschaft gestoßen sind,
wird eine deutliche Verstärkung des
Teams erwartet, so daß der Druck für
die bisherigen alleinigen Träger des
Radeburger Spiels, Ines Kitsch, Sa-
bine Hahn und Tina Treffs nicht mehr
so unendlich groß sein wird. Auch
dem Radeburger Frauenteam wün-
schen wir eine erfolgreiche Saison
2000/2001.
Zu den Terminen der Vorbereitungs-
spiele Ende August/Anfang Septem-
ber informieren wir in der nächsten
Ausgabe. Die Pflichtspiele beginnen
schon am 10. und 17. September mit
den Pokalbegegnungen und am 24.
September steigt der Meisterschafts-
start mit den Heimspielen der Frauen
in der Radeburger Halle gegen die
Spielvereinigung Dresden-Löbtau
und der 1. Männer gegen die TSV
Dresden-Bühlau.

Abt. Handball

TSV Radeburg 1862 e.V. - Fußball

Teils schon als „neue“ Mannschaft,
das heißt nur Aktive, die in der Sai-
son 2000/01 in ihrem jeweiligen Team
spielberechtigt sind, zum Teil noch
mit der alten Garde, beteiligten sich
Radeburgs Nachwuchskicker noch in
der letzten Schulwoche an einigen
Turnieren. Beginnen wir bei der F-
Jugend. Die „Alten“ räumten beim
Turnier des VfB Hellerau-Klotzsche
nochmal gehörig ab, ungeschlagen
wurde der 2. Platz belegt. In der Vor-
runde besiegten sie Blau/Weiß Dres-
den-Zschachwitz und Fortuna Dres-
den-Rähnitz jeweils 1:0, den Gastge-
ber gar 4:0. Im Halbfinale konnte die
TSV Reichenberg/Boxdorf den Sie-
geszug auch nicht stoppen, unterlag
mit 0:1. Im Finale war kein geringe-
rer als der 1. FC Dynamo Dresden
der Kontrahent, am Ende hies es 0:0.
So mußte das 9-m Schießen herhal-
ten, da hatten unsere Kleinen keinen
Mumm mehr in den Knochen, unter-
lagen mit 0:3. Die Silbermedaille war
aber mehr als ein Trost zumal „Mini-
buggy“ Tom Streller mit 5 Goals auch
noch die Torjägerkanone nach Rade-
burg holte. Doch was wäre er ohne
seinen Sturmpartner Alexander Roh-
mann, der neben den nötigen Vorla-
gen für Tom selbst noch 2 Treffer
erzielte. Und was wären die beiden
ohne die gesamte Mannschaft, die es
ihnen erst ermöglicht für die Power
zu sorgen. Erwähnt werden sollen
auch die ganz starken Leistungen von
Max Joachim und Ricky Schubert in
diesem Turnier. Die „neue“ F weilte
in Großenhain und entgegen den Be-
fürchtungen des Trainers schlug man
sich ganz wacker. Gegen FV Gröditz
1911 gewannen sie durch ein Tor von
Ralf Herzog mit 1:0, bis 1 1/2 Minu-
ten vor Schluß im Spiel gegen den
Großenhainer FV hatte man den Po-
kal in der Hand. Da führte man 1:0
(Ralf assistierte diesmal), mußte dann
aber doch noch den Ausgleich hin-
nehmen, so daß die Gastgeber auf
Grund des besseren Torverhältnisses
1. wurden. Bei der „neuen“ E-Ju-
gend fehlten beim Weinböhlaer Tur-
nier die Torjäger. Da nützte die spie-
lerische Überlegenheit gegen Wacker
Dresden-Leuben und TuS Weinböh-
la nichts, am Ende hieß es 0:0. Gegen
eine sehr homogene Weixdorfer
Mannschaft (spielt schon 4 Jahre in
unveränderter Aufstellung) gabs ein
0:3, das war das niedrigste Ergebnis
was die Weixdorfer, später auch Tur-
niersieger vor Einheit Dresden-Mit-
te, in der Vorrunde erzielten. Im Spiel
um Platz 5 unterlag man Helios Dres-
den mit 0:2, selbst größte Chancen
brachte man im Kasten nicht unter.
Ebenfalls in neuer Besetzung trat die
D-Jugend in Klitten an und plazierte
sich dort mit dem 3. Rang im Vorder-
feld. Gegen Trebsaer SV 1960 wur-
de 1:0 gewonnen, gegen Klitten 1:1
gespielt, gegen SV Weißkollm(0:2)
und SG Kreba-Neudorf(0:1) verlo-
ren. Tore für Rabu von Martin Ufert
und Tobias Rohmann, als bester Tor-
wart des Turnieres wurde Patrick
Pampel vom TSV ausgezeichnet. Die
letzten Heinrich-Zille-Gedenkturnie-
re in diesen Sommer waren der C-

Jugend vorbehalten, wobei die 1.
und die 2. ein getrenntes durchführ-
ten. Dramatik pur gabs bis zum Schluß
beim Turnier der 2. C. Unsere Jungs
hatten es in der Hand, mit einem Sieg
über Pulsnitz im Schlußspiel den
Pokal aus eigener Kraft zu erringen,
aber der Ball ist rund und nach einer
überraschend hohen 2:6 Niederlage
fand man sich im Endklassement
plötzlich auf Rang 4 (6 Punkte, 8:10
Tore) wieder. Frenetisch wurden die
Pulsnitzer von TuS Coswig 1. und
SV Berbisdorf 1. gefeiert, den Cos-
wig wurde damit mit 8 Punkten/6:2
Toren Pokalsieger, Berbisdorf rutsch-
te dank des besseren Torverhältnis-
ses (4:3 Tore, 6 Punkte) gegenüber
Rabu noch auf den Bronzerang. 2.
wurde Pulsnitz 1. (12:3 T. , 7 P. ).
Abgeschlagen auf dem letzten Platz
die einzige echte 2. Mannschaft, die
SG Weixdorf 2. , mit 2:14 Toren und
einem Punkt. Die restlichen Ergeb-
nisse von Rabu: - Berbisdorf = 1:0, -
Coswig = 1:3, - Weixdorf = 4:1, die
Radeburger Treffer erzielten Kay
Richter 4, Andreas Thieme 3, Seba-
stian Drabe 1.
6 Teams starteten bei der 1. C. Um es
vorweg zunehmen, es war der einzi-
ge “Heinrich”, der in der Zillestadt
blieb. Gesichert wurde der Pokal erst
im direkten Vergleich mit der eben-
falls sehr spielstarken Elf von  TSV
Kreischa, welcher durch das goldene
Tor von Kay Richter mit 1:0 gewon-
nen wurde. Das Niveau dieses Tur-
nieres hielten diese beiden Mann-
schaften hoch, einige andere Teams
waren schon mit dem jüngeren Jahr-
gang angetreten. Dennoch konnten sie
teilweise die Großen ärgern, so Ban-
newitz beim 2:3 gegen Rabu oder
Kreischa quälte sich geradeso zu ei-
nem 2:0 über Ortrand. Die weiteren
Resultate Rabus: -Ortrand 9:0, -
Tauscha 3:2, - Kalkreuth 3:0.
Plazierungen: 1. TSV 1862 Radeburg
19:4 T.  15 P., 2. TSV Kreischa 13:2 T.
12 P., 3. LSV Tauscha 12:8 T. 9 P.,
4. Traktor Kalkreuth  8:10 T. 6 P. ,
5. Eintracht Ortrand  1:20 T. 3 P. ,
6. SV Bannewitz 4:13 T. 0 P. Im letz-
ten Turnierspiel riß Oliver Michalke
von 1862 mit 3 Toren noch die Torjä-
gerkanone an sich (insgesamt 7 Go-
als), die restlichenTore für die Gast-
geber schossen Andreas Thieme 4,
Sebastian Drabe 2 und je 1 Erik Pflug,
Tino Trautmann, Philipp Eichele,
Mario Taleiser, Karsten Lösche. Eine
besonders nette Geste der Sieger-
mannschaft war es, ihren wegen Bau-
vorhabens im “Ausland” scheidenden
langjährigen Trainer “Gerry”Wolf
traurigen Herzens zu verabschieden
und ihm ein herzliches Dankeschön
für seine hervorragende Arbeit mit
auf den Weg zu geben. 8 großartige
Sommerturniere liegen nun hinter uns
und allen Sponsoren, Schiedsrich-
tern, Helfern und denen, die den Hut
aufhatten, sei ebenfalls ein herzliches
Dankeschön gesagt, ich weiß, mit
Worten ist hier wenig gesagt, die Ta-
ten sprechen für die phantastische
Radeburger Fußballfamilie.
Thank you.
                                                                                                                                   RaWe

Die letzten Nachwuchsturniere,
damit wurde das HALALI der
SAISON 1999/2000 geblasen

Erste Saison mit Heimspielen in Radeburg

Saisonrückblick
Weibliche Jugend D und C

Nachwuchs:
Zum Saisonausklang wurden tradi-
tionell die Kinder- und Jugendsport-
spiele vom Kreissportbund Meißen
durchgeführt. In einigen Altersklas-
sen starteten auch Sportler unserer
Abteilung – und das sehr erfolgreich!
Bei dem Turnier der Schüler B in
Meißen triumphierte ohne Satz- und
Punktverlust Enrico Kraut. Benjamin
Fuchs wurde Dritter und Matthias
Wege Sechster.
Einige Tage später nahm Enrico am
Turnier der Schüler A teil und wurde
Zweiter hinter Faulwasser (Miltitz).
Bei den Schülerinnen A siegte Su-
sann  Gursinsky vor Doreen Mikiti-
uk. Die Turniere der Jugend und Ju-
nioren fanden bestens organisiert in
Miltitz statt. Dank dafür dem Gast-
geber- vorangestellt Tobias Glöckner.
Sportlich wurde an beiden Tagen viel

geboten und für Radeburg gab es viele
Medaillen. Das Mixed gewannen
sowohl bei der Jugend als auch bei
den Junioren Susann und Ronny
Gursinsky. Susann gewann auch den
Einzelwettbewerb der Mädchen so-
wie der Juniorinnen und das Mäd-
chendoppel zusammen mit Constan-
ze Kleinichen- die im Einzel der Mäd-
chen den 3. Platz belegte. Ronny
Gursinsky wurde im Wettbewerb der
Jungen Zweiter hinter Alexander Gla-
ge (Nossen) und, schon fast sensa-
tionell, Zweiter im Doppel zusammen
mit Tobias Adolph. Bei den Junioren
siegte Ronny im Einzel und im Dop-
pel – hier mit seinem Vereinskame-
rad Martin Pitschtschan. Eine Bron-
zemedaille konnte Saro Thomschke
zusammen mit S. Szein (Diera) er-
ringen.

B.U.

TSV Radeburg 1862 e.V. - Tischtennis

Viele Medaillen für Radeburg

Sie erreichen uns Tag und Nacht in
Großenhain, Klostergasse 8 Telefon (0 35 22)50 91 01
Meißen, Nossener Str. 38 Telefon (0 35 21)45 20 77
Weinböhla, Hauptstr. 15 Telefon (03 52 43)3 29 63
Nossen, Bahnhofstr. 15 Telefon (03 52 42)7 10 06
Riesa, Stendaler Str. 20 Telefon (0 35 25)73 73 30
Heimbürgendienst Telefon (0 35 21)45 20 77

Städtisches

Bestattungswesen 
öffentlich-rechtliches Unternehmen 

Meißen
Außenstelle Großenhain

Erdbestattung/Beerdigung

Seit Jahrhunderten verbreitet ist die traditionelle Erdbestattung 
in einem Sarg. Die Hinterbliebenen können grundsätzlich 
entscheiden zwischen Wahlgrab oder Reihengrab. Beim 
Wahlgrab können Lage und Größe je nach der Friedhofssatzung 
bestimmt werden. Beim Reihengrab ist dies nicht möglich.
Die Erdbestattung bedarf keiner besonderen Willenserklärung.
Hiesige Friedhöfe haben in der Regel eine Ruhefrist von 
20 Jahren. Ausnahmen regeln die Friedhofsordnungen.

Früher war die Beerdigung die häufigste Bstattungsform. 
In einigen Bundesländern (z.B. Bayern) ist sie auch heute noch 
vorrangig.

In unserer Gegend hat in den letzten Jahren der Trend zur 
Feuerbestattung zugenommen.
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zum 92. Geburtstag
am 15.08.Margarete Witschel Gartenstr. 16
am 12.08.Helene Schrödel Wiesenweg 23

Großdittmannsdorf
zum 90. Geburtstag
am 16.08.Linda Alpermann An der Promnitz 15

OT Bärnsdorf
zum 80. Geburtstag
am 04.08.Käthe Klinger H.-Zille-Str. 10
am 04.08.Elsa Sichma Hospitalstr. 10
am 05.08.Erich Thalheim Hauptstr. 60

OT Bärnsdorf
am 13.08.Elfriede Meitzner Hospitalstr. 16
zum 75. Geburtstag
am 11.08. Elfriede Klingner Hauptstr. 27

OT Bärwalde

KOMMT GRATULIEREN
Herzliche Glückwünsche übermittelt
die Stadtverwaltung Radeburg

Sonntag, den 6. August 9.00 UhrPredigtgottesdienst
7. Stg. nach Trinitatis

Sonntag, den 13. August 9.00 UhrPredigtgottesdienst
8. Stg. nach Trinitatis

Bibelstunden: 19.30 Uhr jeden Mittwoch

Schulanfängerandacht
am Sonnabend, dem 26. August -

17.00 Uhr in der Kirche (ca. 30 min.)

Sprechzeit Pfr. Seifert: dienstags 17 - 18 Uhr
oder nach Vereinbarung! Tel. 035208/2333

Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter grüßt Sie
herzlich Ihr Pfarrer Frank Seifert

Ev.-Luth. Kirche
Radeburg

ÄRZTLICHER NOTDIENST
04.08.00 Dr. Meyer (035208) 2754 od. 81133 (Praxis) od.

0172 9528061
05.08.00 Dipl. med. Lösche (035208) 4383 oder 2021 (Praxis)

oder (0177)6632665
06.08.00 Dr. Meyer (035208) 2754 od. 81133 (Praxis) od.

0172 9528061
07.08.00 Dr. Stephan (035208) 2192 od. 2031 (Praxis)
08.08.00 Dipl. med. Lösche (035208) 4383 oder 2021 (Praxis)

oder (0177)6632665
09.08.00 Dr. Meyer (035208) 2754 od. 81133 (Praxis) od.

0172 9528061
10.08.00 Dr. Witzschel (035207) 82221
11.08.00 Dipl. med. Lösche (035208) 4383 oder 2021 (Praxis)

oder (0177)6632665
12.08.00 Dr. Stephan (035208) 2192 od. 2031 (Praxis)
13.08.00 Dipl. med. Lösche (035208) 4383 oder 2021 (Praxis)

oder (0177)6632665
14.08.00 Dr. Witzschel (035207) 82221
15.08.00 Dr. Stephan (035208) 2192 od. 2031 (Praxis)
16.08.00 Dr. Witzschel (035207) 82221
17.08.00 Dr. Stephan (035208) 2192 od. 2031 (Praxis)
18.08.00 Dipl.med. Schaffer (035208) 4457 od. 2226 (Praxis) od.

0172 6066813
19.08.00 Dr. Stephan (035208) 2192 od. 2031 (Praxis)
20.08.00 Dr. Witzschel (035207) 82221

Bereitschaftsdienstzeiten:
Mo - Do 19 - 7 Uhr, Fr 17 - 8 Uhr
Sa 08 - 8 Uhr, So u. feiertags 08 - 8 Uhr/7Uhr
Bei schweren Unfällen oder lebensbedrohlichen Zuständen den Not-
arzt  über das Rettungsamt 112 o. 03521/732000 o. 738521 (Rettungs-
stelle Meißen) anrufen. Bei Nichterreichbarkeit des diensthabenden Arz-
tes bitte den Kassenärztlichen Notfalldienst über 0351/ 19292 anrufen.
Den Krankentransport erreichen Sie unter 03521/ 19222.

Radeburg, Moritzburg und Umgebung

Augenärztlicher Notdienst
Dienstbereitschaft: werktags: 19 - 7 Uhr;
Wochenende u. Feiertage von 7 - 7 Uhr
04.08.00 -11.08.00 Dr. Otto, Meißen (03521) 734788
11.08.00 - 18.08.00 Dr. Berger, Meißen (03521) 732277

od. (0173) 3882054

05./06.08. Dr. Krjukow 035207/82118
12./13.08. DS Reinhold 035208/80516
19./20.08. Dr. Belke 035207/81453

Zahnärztlicher Notdienst
Radeburg / Moritzburg

An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen jeweils von 9 - 11 Uhr.

Apothekenbereitschaftsplan
Apotheken in Großenhain und Radeburg in Dienstbereitschaftswo-
chen alleTage 18 - 20 Uhr, sonn- u. feiertags 10 - 12 und 18 - 20 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten Rufbereitschaft an der Sprechanlage der
Apotheke oder über Telefon.
05.08.-12.08.00, 7 Uhr
Stadt-Ap., Großenhain, Naundorfer Str., 03522/51560
12.08.-19.08.00, 7 Uhr
Marien-Ap., Großenhain, Neumarkt 13, 03522/502655
Hirsch-Ap., Ottendorf, Radeburger Str. 7, 035205/54236

Großenhain, Radeburg u. Umgeb. - August 2000

Danksagung
Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch
Schrift, Geld und Blumenspenden sowie ehrendes Geleit
zur letzten Ruhestätte meiner Frau und unserer Mutter

Irmgard Zucker,
geb. Liebig
geb. 21.01.1933 gest. 20.07.2000

sprechen wir allen Verwandten, Bekannten
und Nachbarn herzlichen Dank aus.

In stiller Trauer:
Helfried Zucker
sowie Kinder, Enkelkinder und Verwandte

Volkersdorf, im Juli 2000

D A N K S A G U N G

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch
Wort, Schrift, Geld und Blumenspenden sowie ehrendes
Geleit  zur letzten Ruhestätte meines lieben Mannes,
unseres lieben Vaters, Schwiegervaters, Opas, Uropas,
Schwagers, Onkels und Cousins, Herrn

Emmerich Szierer
sprechen wir hiermit allen Verwandten, Bekannten und
Nachbarn unseren herzlichen Dank aus. Besonderer Dank
gilt dem Pflegeheim Naunhof, Herrn Dr. Weißbach, den
Schwestern vom ASB Radeburg, Herrn Pfarrer Matschke
für seine tröstenden Worte, den Bläsern sowie
dem Bestattungsinstitut ANTEA, der Fam. Balbrink.

In stiller Trauer
Ehefrau Elisabeth
Sohn Emmerich mit Familie
Sohn Josef mit Familie
Tochter Erika mit Familie
im Namen aller Angehlörigen

Radeburg, im Juli 2000

Hautarzt-Sprechstunde
fällt wegen Urlaub am 15. u. 22.08.2000 in Radeburg aus.

HNO-Sprechstunde
fällt wegen Urlaub in Radeburg aus am:

9.8.; 16.8.; 23.8.; 11.10; 18.10.2000

Tag und Nacht erreichbar
Familie Manfred Balbrink

Bahnhofstr. 2 • 01471 Radeburg
Tel. (03 52 08) 24 03, 0172 3 51 03 50

Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.

Dresden GmbH • Gompitzer Str. 29 • 01157 Dresden

... helfen wir sofort und zuverlässig.
✶ Erledigung aller Formalitäten
✶ Rat und Auskunft jederzeit
✶ Erd-, Feuer- und Seebestattungen
✶ Überführungen im In- und Ausland
✶ Bestattungsvorsorge
✶ Vorsorge-Versicherungen
✶ Auf Wunsch Beratungen im

Trauerhaus

Im Trauerfall...

Tag und Nacht
 erreichbar
0351/4 29 99 42

Trauer- oder Sargfeiern
in eigener Feierhalle

nach Absprache
 möglich

Suche gut erhaltenen Multicar-
Kipper („Ameise“), Angebot an
Chiffre-Nr. 01-14/00, RAZ,
A.-Bebel-Str. 2, 01471 Radeburg

Suche Nachmieter ab 1.9.00
für 30 m²-Wohng. in Berbisdorf,
380,- DM warm
Tel.: 0173/5635609

Heiraten ist schön...

...besonders, wenn man solche tollen Eltern, Geschwi-
ster, Verwandten und Freunde hat. Wir danken Euch
allen herzlich für die Gestaltung unseres Polterabends
und der Hochzeitsfeier. Ein Dankeschön möchten wir
auch Herrn Pfarrer Seifert, dem Kirchenchor Radeburg,
den „Blumenkindern“ des Kinderhauses, dem Team des
„Hirsch“ aussprechen sowie allen, die uns und unserem
Sohn Kevin anläßlich seiner
Taufe mit Glückwünschen,
Blumen und Geschenken be-
dachten.
Matthias und Daniela Lange,
geb. Tietze mit Sohn Kevin
Radeburg, im Juli 2000

Anläßlich unserer Silberhochzeit danken wir allen Verwandten,
Bekannten und Freunden für die vielen Glückwünsche, Blumen
und Geschenke. Ein besonderer Dank gilt unseren Kindern und dem
Team des Radeburger Hof.

Margitta und Henry Kräger
Radeburg, im Juli 2000

Kleingarten an der Promnitz
in Radeburg zu verpachten. Tel.: 05251/38347

Ein herzliches Dankeschön
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und

Bekannten für die lieben Glückwünsche, Blu-
men und Geschenke anläßlich unserer Hoch-

zeit. Unser besonderer Dank gilt dem „Moritz“-
Team sowie dem Discomobil Peter und Thomas.

Matthias Kraut und Frau Rita, geb Sünderhauf
und Sohn Marco

Radeburg, im Juli 2000
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Staatsregierung
mit olympi-
schem Geist

Das Volksbegehren der Initiative Pro
Kommunale Sparkasse ist an 554
fehlenden Unterschriften gescheitert.
554 Unterschriften, die an der Volks-
entscheids-Schwelle von 450 000
fehlen. Von 3,6 Millionen Wahlbe-
rechtigten ist das mehr als jeder zwölf-
te. 554 fehlende Unterschriften sind
davon 0,1%. Machen nun 0,1% den
Unterschied zwischen Volkswille und
Nicht-Volkswille? Von den 485 982
eingereichten Unterschriften sortier-
te man - trotz Bestätigung der Ein-
wohnermeldeämter - 36 536 Stimmen
nur deshalb aus, weil jemand ande-
res als der Unterzeichnende den Na-
men vorgeschrieben hatte. Ist das
nicht lächerlich? Landtagspräsident
Erich Iltgen (CDU) beeilt sich, ob
dieses denkbar knappen „Sieges“ der
Staatsregierung über den Volkswil-
len, olympischen Geist zu bemühen.
Zielfotoentscheidung zugunsten der
Landesregierung. „Leider, leider...“
und „vielleicht ist ja die Hürde auch
zu hoch...“ „...aber ich mußte...so sind
die Vorschriften.“ (nachzulesen: http:/
/de.news.yahoo.com/000726/12/
zqa4.html) Aber Herr Iltgen! Die 25
Mitarbeiter des Landtages und des In-
nenministeriums hatten doch nicht
darum seit Anfang Juni dieses Jahres
jede einzelne Unterschrift noch ein-
mal auf ihre Gültigkeit hin überprüft,
damit Sie jetzt feststellen, die „Latte“
für Volksbegehren hänge zu hoch.
Seien Sie ehrlich, der klare Auftrag
war, unter den magischen 450 000
zu landen! Bei den Montagsdemos
vor knapp 11 Jahren genügten schon
20 - 100 000 Demonstranten, um
glaubhaft zu machen: „Wir sind das
Volk“. Wenn man sich in der Staats-
regierung, in der ja auch ehemalige
Demonstranten sind, noch daran er-
innern könnte, wäre es um die Hol-
ding, auch bei 554 noch fehlenden
Stimmen, längst geschehen. Aber man
wird wohl eher Finanzminister Mil-
bradts Worte im Ohr haben, der da
sinngemäß sagte: „Mehrheiten sind
zunächst immer gegen das Neue“ und
die, die da schlauer sind als das Volk,
werden uns hernach mit der Holding
beglücken.

Klaus Kroemke

*Staatsminister Dr. Geisler (CDU)
äußerte sich in RAZ 06/00 dazu.

Denkbar knapp ist die Bürgerinitiati-
ve «Pro Kommunale Sparkasse» mit
ihrer Absicht gescheitert, die geplan-
te neue Sachsenbank mit Hilfe eines
Volksbegehrens zu verhindern. Von
den 485.982 eingereichten Unter-
schriften seien nur 449.446 anerkannt
worden, sagte Landtagspräsident
Erich Iltgen (CDU) am Mittwoch in
Dresden. Notwendig wären jedoch
450.000 gültige Stimmen gewesen.
Es ist bereits das dritte Mal innerhalb
der zehnjährigen Geschichte des Frei-
staates, dass eine Bürgerinitiative mit
einem Volksbegehren erfolglos blieb.
Iltgen wies darauf hin, dass 36.536
Stimmen wegen formaler Mängel
nicht anerkannt worden seien. So
hätten Teilnehmer an der Aktion der
Bürgerinitiative in den ausgelegten
Listen zwar persönlich unterschrie-

Vermiete in Berbisdorf
1 Zimmer 20 m² + Küche, Du-
sche und WC, 200,- DM+NK.
Telefon und Fax: 035208/4159

2-Raum-Wohnung mit Gashei-
zung und Bad, 1. OG ab Mitte
August zu vermieten. Preis VB
Rückfragen: Tel. 035208/92500

4,5-Zi.-Wohnung in Ebersbach
zu vermieten.

105 m² Erdgeschoß, Bad/WC +
sep. WC, Balkon, Terrasse, Gara-
ge, hochwertige Ausstattung, Gar-
ten und Grillplatznutzung
Tel. 035208/80882

Vermiete ab Mitte August 2000
80 m²-Wohnung, 1. OG, saniert,
Stadtmitte Radeburg.
Preis: 9,-DM/m² + NK.
Telefon: 035208/2753 od.
0172/3502813

Verkaufe Trabant 1.1,
Baujahr `90

Preis nach Vereinbarung
Tel.: 035248/81867

Verkaufe Kühl- und Gefrier-
kombination Typ USA
H: 175, B: 90,5, T: 82

geeignet für Gaststätten
Tel.: 035755/50637

ben, in einigen Fällen sei aber der voll-
ständige Vor- und Familienname so-
wie die Anschrift des Betroffenen
nicht von ihm selbst, sondern von
einer dritten Person eingesetzt wor-
den. Das widerspreche den gesetzli-
chen Bestimmungen. Gegen diese Art
und Weise, Unterschriften für nicht
gültig zu erklären, kündigte der Spre-
cher der Bürgerinitiative, Paul Bi-
schof, eine Klage vor dem Verfas-
sungsgerichtshof in Leipzig an. Sie
werde innerhalb der nächsten vier
Wochen eingereicht. Auch die Oppo-
sitionsparteien SPD und PDS haben
bereits Verfassungsklage gegen die
geplante Sachsenbank eingereicht.
Ziel der Bürgerinitiative ist es, die 22
rechtlich selbstständigen Kreisspar-
kassen im Land zu erhalten. Diese
sollen nach den Plänen der Staatsre-

Wer den Artikel im RAZ vom
14.07.00 richtig gelesen hat, wird
festgestellt haben, dass nicht ich, son-
dern Herr Kroemke einen Bericht zur
Stadtratssitzung vom 29.06.00 ge-
schrieben hat. Während dieser Sit-
zung habe ich klar und unmißver-
ständlich gefordert: „Vor Beginn ei-
ner ABM-Maßnahme (z.B. Wald-
pflege) müssen die Verantwortlichen
und die zuständigen Fachleute (z.B.
Revierförster) über Art und Umfang
der Maßnahmen sprechen.“ Dies ist
leider erst hinterher (23.6.) erfolgt,
so daß sich der Vorwurf an die Ver-
antwortlichen der ABM Maßnahme
richtet und nicht an die Personen, die
im Wald schwer (unter falscher An-
leitung) gearbeitet haben.
Zur allgemeinen Aufklärung: Die im
Volksmund „Park“ genannte Fläche
hat den Status „Wald“ und muß nach
dem Waldgesetz bewirtschaftet wer-
den. Darin steht was erforderlich für
einen gesunden Wald ist (z.B. Rand-
schutzstreifen aus Sträuchern und
Hecken, Totholz, Reisig und Laub-
haufen, Unterwuchs...) und welche

Radeburg, Bahnhofstraße
Helle 3-Raum-Whg., 95 m², Ein-
bauküche, Bad, Terrasse, schö-
ner Gartenanteil in gepflegtem
Neubau einschl. Carport für
1075,- DM (kalt) zu vermieten.
Provisionsfrei
Telefon: 0171-7966656

gierung zusammen mit der Landes-
bank und der Sächsischen Aufbau-
bank unter dem Dach einer neuen Hol-
ding mit dem Namen «Sachsen-Fi-
nanzverband» vereinigt werden. Der
Landtag hatte im Frühjahr 1999 dazu
ein Sparkassengesetz verabschiedet.
Es ist das erste Mal, dass in einem
Bundesland das öffentlich-rechtliche
Kreditwesen durch den Zusammen-
schluss der bisher rechtlich selbststän-
digen Sparkassen umstrukturiert
werden soll. Die Landesregierung
erhofft sich von dem bundesweit ein-
maligen Projekt eine Stärkung des öf-
fentlich-rechtlichen Bankensektors.
Die CDU-Mehrheit im Landtag hatte
im vergangenen Jahr den Weg für die
Neuordnung frei gemacht. Die Op-
position hatte dagegen ein Normen-
kontrollverfahren angestrengt. Der
neue Sachsen- Finanzverband soll
nach den Plänen der Regierung noch
dieses Jahr offiziell gegründet wer-
den. Zunächst wird mit einer Beteili-
gung von sechs Sparkassen gerech-
net. Damit entstünde nach Angaben
des Finanzverbands (i.G.) eine Fi-
nanzgruppe mit mehr als 5100 Mit-
arbeitern, 309 Filialen und mehr als
einer Million Privatkunden.

Dresden (AP/Reuters)

Maßnahmen in welchem Abstand
durchgeführt werden müssen. Leider
wissen manche Waldbesitzer davon
nichts und machen oft das Falsche.
Nicht alles was schön aussieht, ist
vorteilhaft für den Erhalt eines ge-
sunden Waldes. Wem nützten freiste-
hende Bäume, die im Winter vom
Frost bedroht werden und Schaden
nehmen? Wo kann sich die Tierwelt
(Hase, Igel...) aufhalten, wenn das
schützende Versteck „aufgeräumt“
wurde? Auch die Vögel finden keine
Brutstelle mehr wenn der Unterwuchs
entfernt wurde. (Gerade der Unter-
wuchs ist ganz wichtig für die natür-
liche Waldentwicklung.) So ein Wald
(auch Erholungswald) sieht für den
Laien schön aus, ist aber leider tot!
Jeder Mensch, der die Möglichkeit
hat, (auch durch ABM) sollte seinen
Beitrag zur Schaffung und Erhaltung
eines gesunden Waldes leisten, in dem
sich alle, (Menschen zur Erholung)
und (Tiere im Lebensraum) wohlfüh-
len.

Christfried Herklotz

Leserzuschrift

Klarstellung zu: „Der ABM-Park Berbisdorf“,
erschienen in Antenne Berbisdorf ab 25.07.00

Volksbegehren gegen Sparkassenfusion gescheitert
554 Unterschriften zu wenig ·

Bürgerinitiative, SPD und PDS klagen vor Verfassungsgericht

Kommentar

Wirtschaftliche Entwicklung

Vermiete Ladengeschäft in
Stadtmitte von Radeburg, ca. 40
m², WC, Küche. Auch als Büro
geeignet. Preis VB
Chiffre-Nr. 02-14/00, RAZ,
A.-Bebel-Str. 2, 01471 Radeburg

Wir suchen Personen,
die ernsthaft interessiert sind,

ihr Gewicht zu reduzieren.
30-Tage-Geldzurückgarantie,

kostenlose Betreuung.
Tel.: 035208/945033;

e-mail: info@schlank-vital.de

Mit einem zünftigen Abschlußfest ging das Schuljahr für die Hortkinder der
KITA „Sophie Scholl“ zu Ende. 37 Kinder der 1. - 4. Klasse grillten am
ersten Ferientag mit ihren Erzieherinnen und ihrem neuen Erzieher Würst-
chen und Knüppelteig. Nach dem Fest mit Disko und vielen Spielen starte-
ten alle zu einer Nachtwanderung zum Haselnußberg, wo die alten Rade-
burger Gespenster zu neuem Leben erwachten. Als die größte Aufregung
vorbei war, übernachteten alle im Hort, wobei es natürlich vieles zu erzäh-
len gab, bevor wirklich Ruhe einkehrte.

Gespensterwanderung und
Knüppelkuchen

Kindertagesstätte „Sophie Scholl“

WERBUNG
& Kommunikationsdesign

Tel.:  035208 80810
Fax:  035208 80811
Mail: www2000@onlinehome.deKlaus Kroemke, Radeburg

Marketing fürs Dresdner Land:

Schritt für Schritt schaffen wir jetzt eine "Informations-Infrastruktur" 
für unsere Region. Ein nächster Schritt sind Landkarten, mit allen 
Ortsteilen, Gewerbeflächen, touristischen Bürger- und Freizeit-Infos. 
Sie sollten also dabei sein. Sie erhalten weitere Informationen, wenn Sie 
uns anrufen, e-mailen oder diese Anzeige zufaxen

Ja, ich möchte mein Angebot auf den Landkarten präsentieren und
bitte um weitere Informationen.
Ich bitte um weitere Informationen zur Marketing-Aktion 
"Die Dresdner Land Domäne".

Landkarte
der Dresdner Land Domäne
Moritzburg • Radeburg • Ebersbach

Name Telefon

Auch das gibt’s

„Sie kann’s nicht lassen“,
lautete die Überschrift in einer Zeitung voller Freude, daß eine 99- jähri-
ge in Satrup noch Nachhilfe in Latein gibt.
Wir im lieben Radeburg peilen diesen Rekord auch an: Unsere Mitbür-
gerin Margarete Richter  erteilt in ihrem 92. Lebensjahre auch noch
unentgeltlich und regelmäßig Nachhilfe in Latein und anderen Sprachen.

http://de.news.yahoo.com/000726/12/zqa4.html
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Nachrichten und Informationen für Ebersbach und Umgebung
amtliche Mitteilungen der Gemeinde Ebersbach mit den Ortsteilen Beiersdorf, Bieberach, Cunnersdorf,

Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, Naunhof, Reinersdorf und Rödern

EbersbachEbersbach Erscheinungs-
tag:

04.08.2000

Ev.-Luth. Kirche
Rödern

Sonntag, den 20. August 10.30 UhrGottesdienst
9. Stg. nach Trinitatis Diakon Albrecht

Sonntag, den 27. August 10.30 UhrFamiliengottesdienst
10. Stg. nach Trinitatis zum Schulanfang mit Taufe

Die Großenhainer Tafel bietet jeden Donnerstag von
10.30 Uhr bis 11.30 Uhr kostenlos Nahrungsmittel an.

Sprechzeit von Pfarrer Seifert:
Dienstag von 17.00 -18.00 Uhr im Pfarrhaus Radeburg

Tel. 03 52 08 / 23 33

Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter grüßt Sie
herzlich Ihr Pfarrer Frank Seifert

Liebe Einwohner der Gemeinde Ebersbach

Durch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung werden in den
Ortsteilen Außensprechstunden durchgeführt. Hier haben wir
besonders an unsere älteren Bürger gedacht, die einfach mal
Hilfe brauchen bei Beantragung von Leistungen, Ausfüllen von
Anträgen oder vielem anderen mehr. Oft können Wege erspart
werden, so zum Beispiel beim Rücklauf von Formularen. Bitte
nutzen Sie dieses Angebot auch weiter, wir möchten es gern auf-
rechterhalten.

Sprechzeiten:
Kalkreuth Dienstag 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Donnerstag 14.00 Uhr – 15.00 Uhr
Bieberach Dienstag 16.30 Uhr – 17.30 Uhr
Freitelsdorf Donnerstag 16.00 Uhr – 17.00 Uhr
Cunnersdorf Donnerstag 15.30 Uhr – 16.30 Uhr
Rödern Donnerstag 16.30 Uhr – 17.30 Uhr
Reinersdorf Mittwoch 16.00 Uhr – 17.20 Uhr
Beiersdorf Mittwoch 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
Naunhof Donnerstag 16.00 Uhr – 17.00 Uhr

Bekanntmachung der Gemeinde Ebersbach

Wir laden zu den folgenden Gottesdiensten
ganz herzlich in die Kirchgemeinden

Naunhof-Steinbach und Reinersdorf ein.
06. August17.00 Uhr in Steinbach Predigtgottesdienst

Pfr. Bludau, Gröbern
13. August10.30 Uhr in Naunhof Predigtgottesdienst

Pfr. Seifert, Radeburg
26. August10.00 Uhr in Reinersdorf Schulanfängerandacht

 Alle weiteren Gemeindeveranstaltungen entnehmen Sie
bitte unserem GEMEINDEBRIEF.

Volkssolidarität Ebersbach
Unser Veranstaltungsangebot:

Freitag, 04.08.2000; 9.00 Uhr
Kinder der Grundschule Kalkreuth
fertigen Jutesackmäuse
Dienstag, 08.08.2000; 9.00 Uhr
Kinder der Grundschule Kalkreuth
fertigen Naturcollagen
Donnerstag, 10.08.2000; 13.00 Uhr
Kinder gestalten POKEMON –
WINDOW COLORS in der Grund-
schule Lauterbach
Montag, 14.08.2000; 9.00 Uhr
Kinder der Grundschule Kalkreuth
malen Steinbilder
Donnerstag, 17.08.2000; 13.00 Uhr
Kinder gestalten Grußkarten (Wachs-
malerei) in der Grundschule Lauter-
bach
Montag, 21.08.2000; 13.00 Uhr
Kinder gestalten Kratzbilder in der
Grundschule Lauterbach
Dienstag, 22.08.2000; 17.30 Uhr
Interessierte Frauen der Gemeinde

Unsere Jubilare im Monat August
Die Bürgermeisterin und der Gemeinderat Ebersbach gra-

tulieren den Jubilaren recht herzlich und wünschen weiter-

hin Gesundheit und Wohlergehen.

Ortsteil Ebersbach
Thomschke, Ursula Hauptstraße 4 29.08. 75 Jahre

Ortsteil Naunhof
Kaden, Martha Siedlungsweg 5 04.08. 92 Jahre

Pflegeheim
Riemer, Herta Alte Dorfstraße 29 12.08. 80 Jahre

Ortsteil Rödern
Grabsch, Klara Ebersbacher Weg 1 08.08. 99 Jahre

Pflegeheim
Richter, Hertha Ebersbacher Weg 1 13.08. 90 Jahre

Pflegeheim
Gommlich, Reinhard Dorfstraße 25 16.08. 75 Jahre

Sprechstunden in den Ortsteilen

Das Regierungspräsidium Dresden
erläßt mit Schreiben vom 05.07.2000
folgenden Bescheid:
Für die von der Gemeinde Ebersbach
am 27.01.2000 als Satzung beschlos-
sene 1. Änderung  des Bebauungs-
planes “Mühlweg” im Ortsteil Rö-
dern in der Fassung vom 27.01.2000
wird gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1
BauGB genehmigt.
Der Bebauungsplan tritt mit dieser
Bekanntmachung in Kraft. Der Plan
kann einschließlich seiner Begrün-
dung bei der Gemeindeverwaltung
Ebersbach, Am Bahndamm 3, 01561
Ebersbach während der üblichen
Dienststunden eingesehen werden.
Jedermann kann den Bebauungsplan
einsehen und über seinen Inhalt Aus-
kunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 BauGB über die Fällig-
keit etwaiger Entschädigungsansprü-

che, deren Leistung schriftlich beim
Entschädigungspflichtigen zu bean-
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB
über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel in der Ab-
wägung sind nach § 215 Abs. 1 Nr. 1
und 2 BauGB unbeachtlich, wenn die
Verletzung der obengenannten Ver-
fahrens- und Formvorschriften nicht
innerhalb eines Jahres, Mängel in der
Abwägung nicht innerhalb von 7 Jah-
ren seit der Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind. Bei der Gel-
tendmachung ist der Sachverhalt, der
die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen.

Fehrmann, Bürgermeisterin

Genehmigung der Satzung der 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 15 “Mühlweg” OT Rödern

der Gemeinde Ebersbach

Liebe Rentnerinnen und Rentner des OT Ebersbach,
wir laden Sie recht herzlich zu unserer Tagesfahrt,

am Donnerstag, dem 07. September 2000 ein.

Wo geht‘s hin? Eine Tagesbusfahrt in den Rosengarten nach
Forst und anschließend zum Scharmützelsee.

Wann geht´s los? Am Donnerstag, den 07. September, 7.30 Uhr
ist Abfahrt an allen Bushaltestellen.

Was kostet es? Die Kosten pro Person betragen 73,00 DM.
Darin sind enthalten:
· eine Führung im Rosengarten Forst
· 2 Stunden Schifffahrt auf dem Scharmützelsee
· Mittagessen und Abendbrot

Bitte melden Sie sich bei der Volkssolidarität Ebersbach, Frau Kaßner.

Hausmüllentsorgung –
schwarze Tonne

OT Beiersdorf, Ermendorf, Hohn-
dorf, Lauterbach, Marschau
Donnerstag, 10.08.2000

Gemeinde Ebersbach außer o.g. OT
Freitag, 11.08.2000

Leichtstoffentsorgung –
gelbe Säcke

OT Beiersdorf, Ermendorf, Hohn-
dorf, Lauterbach, Marschau
Donnerstag, 24.08.2000

Gemeinde Ebersbach außer o.g. OT
Freitag, 25.08.2000

Ein Tag im Rosengarten Forst

Danksagung
Für die vielen Beweise der Anteilnahme
durch Worte, Schrift, Blumen und Geldspen-
den sowie ehrendes Geleit beim Abschied-
nehmen von meinem lieben Mann, Herrn

Günter Seifert
möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Verwandten
und Bekannten recht herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt dem Redner Herrn Ziermann
und dem Bestattungswesen.

In stiller Trauer:
Seine liebe Frau Edeltraud im Namen aller Angehörigen
Naunhof, im Juli 2000

Stützpunkt: ” Lauterbach”
Schlossallee 2, 01561 Ebersbach OT Lauterbach

Unser August-Programm

Kreislandfrauenverein Riesa-Großenhain e.V.

Ebersbach und Umgebung fertigen
Biedermeiersträuße mit Artischok-
keneiern in der Grundschule Lauter-
bach

Was bieten wir sonst noch?
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen
- Hilfe beim Formulieren von Bewer-

bungsschreiben und Lebensläufen
- Mitwirken bei Sport-, Schul- und

Dorffesten
Bei Interesse erreichen Sie uns in
unserem Büro der Lauterbacher
Grundschule

Öffnungszeiten für August
Mo – Fr: 7.00 Uhr – 15.45 Uhr
Unser Büro bleibt an den folgenden
Tagen geschlossen:
Mi., 09.08.00; Fr., 11.08.00; Di.,
15.08.00; Mi., 16.08.00; Fr.,
18.08.00; Mi., 23.08.00; Do.,
24.08.00; Fr., 25.08.00; Di., 29.08.00;
Mi., 30.08.00; Do., 31.08.00

Am 13. Au-
gust 2000,
14.00 Uhr
startet das
nunmehr 10.
Badewannen-

rennen im Ortsteil Cunnersdorf der
Gemeinde Ebersbach. Zuerst gehen
die Kinder vom Steg nahe Freitels-
dorf mit ihren Zinkwannen ins Ren-
nen und paddeln bis zum Startpunkt
der Erwachsenen. Gewertet wird da-
bei in zwei Altersgruppen. Nach dem
Zieleinlauf der Kleinen wird dann der
Start für die größeren „Wannenspe-
zialisten“ vorbereitet. Es starten Män-
ner, Frauen und einige Väter in extra
gebauten Gespannen mit ihren Kin-
dern. Viele, die das erste mal mitma-
chen, müssen erleben, daß es gar nicht

so leicht ist in so ein schaukelndes
Gefährt einzusteigen und die Balan-
ce zu halten. Es gefällt vor allen Din-
gen den zahlreichen Zuschauern,
wenn die Teilnehmer immer wieder
im feuchten Element landen. Im Coun-
try-Club angekommen sind bisher alle
Badewannenkapitäne. Wir erwarten
auch in diesem Jahr regen Zuspruch!
Alle sind herzlich willkommen, ob
als Zuschauer oder als Teilnehmer.
Auf dem Platz des Country-Clubs
erfolgt die Siegerehrung und sonsti-
ge Unterhaltung für alle großen und
kleinen Gäste. Kostenlose Parkplät-
ze sind ausreichend vorhanden. Ein-
tritt für Erwachsene 2,00 DM, Kin-
der bis 14 Jahre frei.

Contry-Club e.V. Cunnersdorf

10. Badewannenrennen

Entsorgung Papier/Pappe/
Kartonagen – blaue Tonne

OT Beiersdorf, Ermendorf, Hohn-
dorf, Lauterbach, Marschau
Donnerstag, 31.08.2000

Gemeinde Ebersbach außer o.g. OT
Freitag, 01.09.2000

Entsorgung Pappe/Kartona-
gen – Bündelsammlung

OT Beiersdorf, Ermendorf, Hohn-
dorf, Lauterbach, Marschau
Sonnabend, 02.09.2000

Gemeinde Ebersbach außer o.g. OT
Sonnabend, 05.08.2000 und
09.09.2000

Recycling

Cunnersdorf

Bitte beachten: Die Kontonummer auf dem Kirch-
geldbrief ist leider falsch. Bitte geben Sie bei
Überweisungen die richtige Kontonummer

3011014182
an. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Für die zahlreichen Glück-
wünsche, wunderschönen Blumen
und Geschenke anläßlich unserer

Silbernen Hochzeit

möchten wir uns bei allen Verwandten, Freunden und Bekannten
recht herzlich bedanken. Besonderer Dank gilt unseren Kindern
und unseren Nachbarn, die zum guten Gelingen der Feier
beigetragen haben.

Erika und Ulrich Vogel

Ebersbach, den 31. Mai 2000

Auf zum 42.
Ebersbacher

Vogelschießen!
Am 19.08.2000 findet unser traditionelles Ebersbacher Vo-
gelschießen, mit Kinderfest und Rahmenprogramm auf der
Vogelwiese in Niederebersbach statt!
Jeder kann teilnehmen.

12.00 Uhr Treffen der Schützen
am Gasthof Kummer.

13.00 Uhr Abholen des 99er Schützenkönigs
mit Festumzug, Beginn des Schießens

Für das leibliche Wohl unserer Gäste wird gesorgt.
Zeltaufbau am Mittwoch, dem 16.08.00, 17.00 Uhr

Es lädt Sie herzlich ein

der Ebersbacher Schützenverein 1873 e.V.

Für die anläßlich unserer goldenen Hochzeit
überbrachten Glückswünsche, Blumen und
Geschenke möchten wir uns auf diesem Wege
bei allen Verwandten, Freunden und Bekann-
ten ganz herzlich bedanken.

Heinz und Gisela Petzsch
Ebersbach, im Juni 2000
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Seniorenbetreuung

SV ”Grün-Weiß” Ebersbach e.V.  · Fußball

Unter katastrophalen Platzverhältnis-
sen im Endspielort Strehla fand das
C-Jungend Turnier statt.
Turnierteilnehmer waren:
- BSV Strehla
- SV Hirschstein
- SG Canitz
- Großenhainer FV 2.
- SV ”Grün-Weiß” Ebersbach
Im ersten Spiel erreichte ”Grün-
Weiß” Ebersbach gegen Strehla ein
1:1, was dem Spielverlauf entsprach.
Danach kam ”Grün-Weiß” Ebersbach
zu einem glücklichen 1:0 Sieg gegen
die spielstarken Hirschsteiner, dank
eines gehaltenen Strafstoßes durch
Hofmann. Im dritten Spiel von Ebers-
bach war der Gegner Großenhain,
auch dort konnte durch eine geschlos-
sene Mannschaftsleistung ein 0:0 er-
zielt werden.

Wie schon so oft reichten die Plätze
für unsere Senioren in einem Bus
nicht aus, so fuhren wir am
06.06.2000 mit 2 Bussen nach Forst
in den ”ostdeutschen” Rosengarten
und den Landgasthof Waldow in
Guben.
Das Wetter war wie für uns gemacht.
Gegen 8.00 Uhr ging es los. Der
wunderschön angelegte Rosengarten
war das 1. Ziel dieser Fahrt. In zwei
Gruppen aufgeteilt, lernten wir von
den zwei Männern vom Fach noch
so manches über Anbau, Pflege und
Sorten der Rosen kennen. Bei dem
Rundgang konnte man sich von den
Sehenswürdigkeiten überzeugen.
Die herrlichen und seltenen Farben
der Blütenpracht waren etwas für‘s
Auge. Diese überaus idyllische An-
lage lädt einfach zum Bummeln ein.
Wer nicht so gut zu Fuß war, hatte
die Möglichkeit auf einer der vielen
Bänke zu verweilen. Natürlich wur-
de die Bank am Springbrunnen aus-

gesucht. Nach dem Besuch im Ro-
sengarten ging es in Richtung Guben
in die Erlebnisgaststätte Waldow.
Dort wurden wir persönlich vom Wirt
mit dem Akkordeon empfangen.
Nach dem Mittagessen, was recht lek-
ker war, erzählte uns der Wirt die
gesamte bauliche Entstehungsge-
schichte seines Landgasthofes mit
Hotel, Sauna, Bowlingbahn usw....
Auch die Freizeitanlage fand großen
Anklang, hier bewiesen unsere Rent-
ner ihre Sportlichkeit beim Schwä-
nefahren.
Viel Spaß gab es mit dem Wirt, sogar
mit dem Fahrrad fuhr er durch die
Gaststätte und das gesamte Anwesen.
Zum Kaffetrinken gab es hausgebak-
kenen Kirschkuchen. Frischgebacke-
nes Brot aus dem hauseigenen Back-
ofen konnte zum Mitnehmen gekauft
werden. Das gesamte Personal un-
terhielt die Gäste mit einem kleinen
Programm. Es wurde gesungen, ge-
tanzt und viele Witze gerissen, was
bei unseren Senioren gut ankam, es
gab viel Applaus.
Mit den besten Eindrücken von der
Anlage des Waldgasthofes stiegen wir
in unsere Busse. Auf der Heimfahrt
steuerten wir den Gasthof Dorfkrug
in Frauwalde zum reichhaltigen
Abendbrot an. Auch hier sorgte der
Wirt für lustige Unterhaltung.
Mit Schwung und guter Laune ka-
men wir gegen 21.00 Uhr wieder zu
Hause an. Ein großes Dankeschön
an unsere beiden Fahrer Steffen und
Wolfgang.
Im Namen der Seniorinnen und Se-
nioren der Gemeinden Bieberach,
Cunnersdorf, Freitelsdorf und Rö-
dern möchten wir uns recht herzlich
beim Busunternehmen Kretzschmar
für die vielen schönen Fahrten be-
danken.

Gudrun Pittwohn u. Ursula Berger

Wir helfen …
… Ihnen im Rahmen einer Mit-
gliedschaft ganzjährig bei der
   

* Einkommensteuererklärung
    wenn ausschließlich Einkünfte aus 
    nichtselbständiger Arbeit vorliegen

Beratungsstelle:
01561 Kalkreuth

Großenhainer Str. 4
Tel./Fax 0 35 22/3 85 89

kostenloses Info-Telefon:
0800-1817616

Internet: www.vlh.de • e-Mail: vlh@vlh.de

Endrunde für C-Jugend Mannschaften der Kin-
der- und Jugendsportspiele des Kreises Riesa-

Großenhain am  1.Juli 2000.

Mit zwei Bussen nach Forst
und Guben

Im letzten Spiel gegen Canitz war
vom ersten bis vierten Platz alles
möglich. Durch eine konzentrierte
Leistung der gesamten Mannschaft
konnte ein ungefährdetes 2:0 für
”Grün-Weiß” Ebersbach herausge-
spielt werden.
Damit stand der amtierende Kreismei-
ster SV ”Grün-Weiß” Ebersbach
auch als Turniersieger der Kinder- und
Jugendsportspiele fest.
Abschlußtabelle :
Verein Pkt.

1. SV ”Grün-Weiß” Ebersbach 8
2. BSV Strehla 6
3. Großenhainer FV 2. 5
4. SV Hirschstein 4
5. SG Canitz 3

Volker Schimetzki, Reinhard Pittwohn

Interessiert hörte man den Ausführungen über den Rosengarten zu.

Große Begeisterung von Herrn Men-
zel für die wunderschönen Rosen.

Besonders sportlich waren die beiden Derwing‘s – Schwestern.

Sommerfest
in den Heimen

Naunhof und Rödern
der Arbeiterwohlfahrt

Riesa-Großenhain
An den Sonnabenden vom 24. Juni
und 1. Juli feierten in Naunhof bzw.
Rödern die Heimbewohner mit zahl-
reichen Gästen ihr diesjähriges Som-
merfest. Gemeinsam wurde gespeist,
gesungen und geschunkelt.
Ein Höhepunkt des Tages war bei den
Tanzrunden eine Polonaise. Auch die-
ses Jahr ist es Herrn Volkmar Reichel
und seiner Frau zu danken, daß un-
sere Gäste keinen Unkostenbeitrag zu
leisten brauchten. Ein Dankeschön
auch an die Gärtnerei Wachtel aus
Lauterbach für ihre duftende Tisch-
dekoration sowie an alle Helfer die
das Fest in Naunhof und Rödern zu
einem Erlebnis werden ließen.

Im Namen der Heimbewohner –
Heimsprecher Herr Danner und
Heimsprecherin Frau Thormann

AZV Steinbach -
Kalkreuth

Tel. 03522/38920

Bereitschaftsplan vom
07.08. - 21.08.2000
Bereitschaftsbeginn: Mo.

15.30 Uhr; -ende: Mo. 7.00 Uhr
07.08. – 14.08.2000
Zschaschel, Günter
14.08. – 21.08.2000
Petersohn, Günter
Zur Bereitschaftsdienstzeit 16.00 Uhr
bis 7.00 Uhr und an den Wochenen-
den erreichbar über
Telefon 0172/3649819.

Pflegeheim Naunhof: Schwester kat-
rin Hähne und Gertraude Scholl

Blutspende
Spenden Sie

Blut,
denn Blut ist

wichtig!

Nächster
Blutspendetermin:
Grundschule Kalkreuth
Dienstag, 08.08 2000
15.00 Uhr - 19.00 Uhr

Ihr Blutspendedienst
Sachsen
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Verkehrsbehinderungen
durch Kanal- und Straßenbauarbeiten

Stadt Radeburg  - Bauamt

Öffentliche Bekanntmachungen

Nächste Sitzung des
Technischen Ausschusses
am Dienstag, 08.08.2000

im Rathaus

OT Berbisdorf
Im Bereich Dammweg/südliche Sied-
lungsstraße erfolgen die Arbeiten zur
Verlegung des Schmutzwassersamm-
lers. Auf dem Dammweg besteht
während der Bauarbeiten Vollsper-
rung, ein Einfahren ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie die örtlichen Hin-
weise.
OT Bärwalde
Im Bereich An der Wiese/Moritzburg-
er Straße erfolgen die Arbeiten zur
Verlegung des Schmutzwassersamm-
lers. Dabei besteht abschnittsweise
Vollsperrung. Bitte beachten Sie die
örtlichen Hinweise.
Innenstadt Radeburg
In der Dresdner Straße erfolgen die
Wiederherstellungsarbeiten zwischen
August-Bebel-Straße und Promena-
dengasse sowie abschnittsweise in der
Promenadengasse unter Vollsper-
rung.
Mit weiterem Baufortschritt werden
die Dresdner Straße vom Markt bis
August-Bebel-Straße und die Au-
gust-Bebel-Straße zwischen Schul-

straße und Dresdner Straße Sackgas-
se.
Die Umleitung wird dann über die
Schulstraße, Moritzburger Straße
weitergeführt zur Dresdner Straße, die
stadteinwärts Einbahnstraße bis zur
Bahnhofstraße wird.
(Achtung: Umgekehrter Rich-
tungsverkehr).
Auf der Dresdner Straße zwischen
Bahnhofstraße und Promenadengas-
se wird der Richtungsverkehr aufge-
hoben. Während der Kanalverlege-
arbeiten im Bereich der Bahnhofstra-
ße besteht Vollsperrung.
Im Zuge des Umbaues des Biblio-
thekeneinganges wird dieser zeitwei-
se gesperrt. Bitte beachten Sie die
örtlichen Hinweise für den Notzu-
gang. Ab 14. 08. 00 beginnen auf der
Straße An der Promnitz in Richtung
Alte Poststraße die Kanalverlegear-
beiten unter Vollsperrung. Die untere
Marktstraße wird somit Sackgasse,
Gegenverkehr ist möglich.
Wir bitten, die ausgeschilderten Hal-
te- und Parkverbote einzuhalten.

Die Sprechstunde der
Schiedsstelle der Stadt

Radeburg fällt im August
2000 ersatzlos aus.

Auf Grund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.April 1993 (GVBl Nr.18/1993) i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14.06.1999 (SächsGVBl.S.345) hat der Stadtrat am
06.04.2000 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2000 beschlos-
sen:

§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe
    von je 26.277.800 DM
    davon
           im Verwaltungshaushalt 16.650.700 DM
           im Vermögenshaushalt   9.627.100 DM
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
    für Investitionen in Höhe von 2.500.000 DM
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
    in Höhe von 1.800.000 DM
§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird festgesetzt auf 900.000 DM
§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt:

Radeburg Großditt- Berbisdorf,
mannsdorf Bärnsdorf,

Volkersdorf
1. für die Grundsteuer
a) für die land-und forstwirt-
schaftlichen Betriebe
(Grundst.A) auf 300 v.H. 300 v.H.  300 v.H.
b) für die Grundstücke
(Grundst.B) auf 350 v.H. 330 v.H. 330 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 350 v.H. 350 v.H.
   der Steuermeßbeträge

gez. J e s s e, Bürgermeister Radeburg, den 07.04.2000

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Radeburg für das Haushaltsjahr 2000

Der Stadtrat der Stadt Radeburg hat
am 29.06.2000 aufgrund von § 52
Abs. 2 des Gesetzes über die Schieds-
stellen in den Gemeinden des Freistaa-
tes Sachsen vom 27. Mai 1999 (Sächs-
GVBl S. 247) sowie § 4 in Verbin-
dung mit § 21 Abs. 1 Satz 2 und  Abs.
2 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) vom 21.
April 1993 (SächsGVBl S. 301) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juni 1999 (SächsGVBl S. 345)
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Entschädigung für
Verdienstausfall

(1) Ehrenamtlich tätige Friedensrich-
ter erhalten den Ersatz ihres Verdienst-
ausfalls nach einem Durchschnittssatz.
(2) Der Durchschnittssatz für den Er-
satz des Verdienstausfalls beträgt je
Stunde 20,00 DM bis zu 8 Stunden
am Tag (Tageshöchstsatz).
(3) Der Ersatz des Verdienstausfalls
erfolgt auf Antrag und ist nachzuwei-
sen. Erstattet wird maximal der Durch-
schnittssatz, auch wenn die nachge-
wiesenen Kosten höher als der Durch-
schnittssatz sind.

§ 2 Berechnung der zeitlichen
Inanspruchnahme

(1) Der Verdienstausfall wird im Ein-
zelfall nach der tatsächlich für die Ver-
richtung der ehrenamtlichen Tätigkeit
notwendigen Zeit berechnet.
(2) Die Entschädigung für mehrmali-
ge Inanspruchnahme am selben Tag
darf zusammengerechnet den Tages-
höchstsatz des Verdienstausfalls nicht
übersteigen.

§ 3 Ersatz der Auslagen
Ehrenamtlich tätige Friedensrichter
erhalten Ersatz ihrer für die Ausübung
der ehrenamtlichen Tätigkeit notwen-
digen Auslagen. Zu den notwendigen

Auslagen gehören insbesondere
Fahrtkosten und Mitnahmeentschädi-
gung gemäß Sächsischem Reisekosten-
gesetz, Porto und Telefongebühren.
Der Ersatz der Auslagen erfolgt auf
Antrag und ist nachzuweisen.

§ 4 Entschädigung des
Zeitaufwandes für Sprechtage/

Verhandlungstage
Für jeden Sprechtag/Verhandlungstag
wird den tatsächlich teilnehmenden
Friedensrichtern zur Entschädigung
des Zeitaufwandes ein pauschales Sit-
zungsgeld in Höhe von 30,00 DM
gezahlt. Die Auszahlung erfolgt je
Quartal nach schriftlicher Bestätigung
des Friedensrichters über die durch-
geführten Sprechtage/Verhandlungs-
tage.

§ 5 Reisekosten
(1) Bei Verrichtungen im Zusammen-
hang mit der ehrenamtlichen Tätig-
keit außerhalb des Stadtgebietes der
Stadt Radeburg einschließlich der
Ortsteile erhalten ehrenamtliche Frie-
densrichter eine Reisekostenvergü-
tung in entsprechender Anwendung
der Bestimmungen des Sächsischen
Reisekostengesetzes in der jeweils gül-
tigen Fassung.
(2) Vorraussetzung für die Erstattung
der Reisekosten ist ein durch den Bür-
germeister der Stadt Radeburg vorab
genehmigter Dienstreiseantrag.
(3) Neben der Zahlung der Reiseko-
stenvergütung kommt eine gesonder-
te Erstattung der Auslagen (§ 3) und
des Zeitaufwandes (§ 4) nicht in Be-
tracht.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft.

Radeburg, 29.06.2000
gez. J e s s e, Bürgermeister

Im Rahmen des Anhörungsverfah-
rens für das o.g. Vorhaben wird ein
Erörterungstermin durchgeführt.
Der Erörterungstermin beginnt am
23.08.2000 um 10.00 Uhr, Einlass
ab 9.30 Uhr im Regierungspräsidi-
um Dresden, Stauffenbergallee 2,
01099 Dresden, Raum 3101.
Im Termin werden rechtzeitig erho-
bene Einwendungen und Stellungnah-
men mit dem Träger des Vorhabens,
den Behörden, den Betroffenen so-
wie den Personen, die Einwendun-
gen erhoben haben, erörtert.
Die Teilnahme am Termin ist jedem,
dessen Belange durch das geplante
Bauvorhaben berührt werden, freige-
stellt. Die Vertretung durch einen
Bevollmächtigten ist möglich. Dieser

hat seine Bevollmächtigung durch
eine schriftliche Vollmacht nachzuwei-
sen und diese zu den Akten der An-
hörungsbehörde zu geben.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei
Ausbleiben eines Beteiligten auch
ohne ihn verhandelt werden kann,
dass verspätete Einwendungen aus-
geschlossen sind und dass das An-
hörungsverfahren mit Schluss der
Verhandlung beendet ist.
Die durch die Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder durch Vertreterbe-
stellung entstehenden Kosten werden
nicht erstattet.
Der Erörterungstermin ist nicht öf-
fentlich.

Biele, Regierungsvizepräsident

Regierungspräsidium Dresden

S a t z u n g
über die Entschädigung der ehrenamtlichen

Friedensrichter der Stadt Radeburg

Bekanntmachung
Planfeststellung für das Bauvorhaben Neubau der Bun-

desautobahn A 13, Dresden-Nord bis Landesgrenze
Brandenburg, PWC Promnitztal von Bau-km 143+850 bis

144+800 gemäß § 17 FStrG i.V.m. § 1 SächsVwVfG,
§§ 72 ff VwVfG und § 9 UVPG

Mit Schreiben vom 20.07.1999, Ak-
tenzeichen 150-092.12.Rdg- 01/00,
hat der Landkreis Meißen folgenden
rechtsaufsichtsbehördlichen Be-
scheid erlassen :
1.   Der Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen in Höhe von
2.500.000,00 DM wird hiermit unter
folgenden Auflagen genehmigt:
1.1 Die Stadt Radeburg hat der
Rechtsaufsichtsbehörde bis zum 30.
November 2000 ein vom Stadtrat
beschlossenes Haushaltssicherungs-
konzept vorzulegen.
1.2 Der Finanzplan ist zu überarbei-
ten und bis zum 30. November 2000
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzule-
gen.

2. Die Genehmigung des Gesamtbe-
trages der Verpflichtungsermächti-
gungen in Höhe von 1.800.000 DM
wird versagt.
3. Der Bescheid ergeht unter dem
Vorbehalt der nachträglichen Aufnah-
me oder Änderung einer Auflage.
4. Die Haushaltssatzung kann nach
der öffentlichen Bekanntmachung
vollzogen werden.
5. Es werden keine Verwaltungsko-
sten erhoben.
Gemäß § 76 Abs.4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
liegt der Haushaltsplan vom
7.08.2000 bis 17.08.2000 zu den
Dienststunden in der Stadtverwal-
tung Radeburg, Heinrich-Zille-Stra-
ße 6, in der Kämmerei (Erdgeschoß)
öffentlich aus.

Liebe Einwohner der Ortsteile Ber-
bisdorf, Bärnsdorf, Volkersdorf und
Bärwalde! Die neue Fahrbibliothek
kommt auch in unsere Ortsteile – das
1. Mal am Dienstag, 05.09.2000,
dann Donnerstag, 12.10., Donners-
tag 09.11., Dienstag, 28.11, Diens-
tag 09.01.2001, jeweils Volkersdorf:
Bushaltestelle/Friseur 14.00 – 14.30
Uhr, Bärnsdorf: Wendeplatz 14.45 –
15.15 Uhr, Berbisdorf: Landgasthof
15.30 – 16.00 Uhr, Bärwalde: ehem.
Konsum 16.15 – 16.45 Uhr.
Die jährliche Benutzungsgebühr be-

trägt: für Erwachsene 6,00 DM; Kin-
der und Jugendliche bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr, Rentner, Ar-
beitslose, Studenten, Auszubildende,
Schwerbehinderte, Asylbewerber
3,00 DM; Familien 8,00 DM.
Die Fahrbibliothek kommt mit neuen
Büchern, Kassetten, Zeitschriften und
CDs. Das Angebot ist für jedes Alter
und jeden Geschmack. Wir hoffen
auf einen guten Zuspruch durch un-
sere Einwohner der Ortsteile und la-
den Sie hiermit recht herzlich ein.
Stadt Radeburg und Sozialausschuß

RadeburgRadeburg
Informationen und Bekanntmachungen der Stadt Radeburg

mit den Ortsteilen Bärnsdorf, Bärwalde, Berbisdorf, Großdittmannsdorf und Kurort Volkersdorf
amtliche Mitteilungen des Stadtrates und der Stadtverwaltung Radeburg

Die Neue ist da!
Die Bibliothek auf Rädern!

Bibliothek

§ 1 Zweckbestimmung
Zweck dieser Verordnung ist die Ge-
währleistung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung auf Straßen und in
Anlagen der Stadt Radeburg.
Abschnitt 1
Begriffsbestimmungen
§ 2 Straßen und Gehwege
(1) Öffentliche Straßen sind alle Stra-
ßen , Wege und Plätze, die dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet sind oder
auf denen ein tatsächlicher öffentli-
cher Verkehr stattfindet.
(2) Gehwege im Sinne dieser Satzung
sind die dem öffentlichen Fußgänger-
verkehr gewidmeten oder ihm tatsäch-
lich zur Verfügung stehenden Flächen
ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzu-
stand.
Sind solche Gehwege nicht vorhan-
den, gelten als Gehweg die seitlichen
Flächen am Rande der Fahrbahn in
einer Breite von 1 Meter.
Als Gehwege gelten auch Fußwege,
Fußgängerzonen und verkehrsberu-
higte Bereiche.
(3) Zu den Straßen gehören:
a) der Straßenkörper einschließlich
Gehwege, Brücken, Tunnel, Durch-
lässe, Böschungen, Stützmauern, Grä-
ben, Entwässerungsanlagen, Park-,
Trenn- und Seitenstreifen, Rand- und
Sicherheitsstreifen;
b) der Luftraum über dem Straßen-
körper;
c) das Zubehör, z. B. Verkehrszeichen
und -einrichtungen sowie Verkehrs-
anlagen aller Art, die der Sicherheit
oder Leichtigkeit des Verkehrs oder
zum Schutz der Anlieger dienen und
die Bepflanzung.
§ 3 Anlagen
(1) Anlagen im Sinne dieser Verord-
nung sind:
a) öffentliche Grün- und Erholungs-
anlagen der Stadt Radeburg;
b) alle der Öffentlichkeit allgemein
zugänglichen, sonstigen Flächen der
Stadt Radeburg;
c) die Pausenhofflächen, offene Pau-
senhallen, Grünanlagen und Sportau-
ßenanlagen der städtischen Schul-
grundstücke;
d) Sportplätze der Stadt Radeburg;
e) die öffentlichen Toilettenanlagen
der Stadt Radeburg.
(2) Öffentliche Grün- und Erholungs-
anlagen sind im Sinne dieser Verord-
nung gärtnerisch gestaltete Anlagen,
die der Erholung der Bevölkerung
dienen und die von öffentlichen Trä-
gern unterhalten werden.
Hierzu gehören:
a) Grün- und Parkanlagen;
b) allgemein zugängliche Grün- und
Erholungsanlagen in Dauerkleingar-
tengebieten;
c) Wander-, Ufer- und Promenaden-
wege;
d) Spielplätze.
Abschnitt 2
Schutz und Ordnung im öffentlichen
Verkehrsraum
§ 4 Schutz der Straßen und Anlagen
(1) Es ist verboten, die öffentlichen
Straßen und Anlagen in jeglicher Weise
zu verunreinigen.
(2) Wer für Zuwiderhandlungen im
Sinne des Abs. 1 als Ordnungspflich-
tiger verantwortlich ist, hat den ord-
nungsgemäßen Zustand unverzüglich
wieder herzustellen.
(3) Es ist verboten:
a) Anlagen außerhalb der Wegflächen
und der besonders freigegebenen und
entsprechend gekennzeichneten son-
stigen Flächen zu betreten oder zu
befahren;
b) nicht dauernd geöffnete Anlagen
außerhalb der freigegebenen Zeiten
zu betreten oder sich dort aufzuhal-
ten;
c) auf Straßen oder in Anlagen auf
hierfür nicht besonders freigegebenen
Flächen zu lagern oder zu übernach-

Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.April 1993 (SächsGVBl. S. 301, ber.SächsGVBl.S.445),
i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.Juni 1999 (SächsGVBl.S.345), dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) vom 19.Februar 1987 (BGBl.I S.602),
i.d.F. vom 25.August 1998 (BGBl.I S. 2432), dem Sächsischen Ordnungs-
widrigkeitengesetz (SächsOwiG) vom 20.Januar 1994 (SächsGVBl.174), dem
Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) vom 15.August 1994
(SächsGVBl.S.1541), i.d.F. vom 01.Juli 1999 (SächsGVBl.S.466), erlässt der
Bürgermeister als Ortspolizeibehörde mit Zustimmung des Stadtrates der Stadt
Radeburg am 29. Juni 2000 folgende Polizeiverordnung:

Polizeiverordnung
der Ortspolizeibehörde Radeburg

ten;
d) auf Straßen oder in Anlagen Sitz-
mobiliar entgegen seiner Zweckbe-
stimmung zu benutzen oder unbefugt
von seinem Standort zu entfernen;
e) auf Straßen oder in Anlagen Schieß-,
Wurf- und Schleudergeräte zu benut-
zen;
f) auf Straßen oder in Anlagen außer-
halb der zugelassenen Flächen Ball-
spiele zu betreiben sowie Spiel- und
Sportgeräte zu benutzen, soweit die
öffentliche Sicherheit gefährdet wird;
g) auf Straßen Gegenstände abzula-
gern, sofern dadurch der Verkehrsab-
lauf gefährdet bzw. die öffentliche
Sicherheit nicht mehr gewährleistet
oder eingeschränkt wird.
(4) Die Erteilung von Genehmigun-
gen und Erhebung von Gebühren
wird durch die Satzung für Sonder-
nutzungen auf öffentlichen Straßen
der Stadt Radeburg geregelt.
§ 5 Sonderbestimmungen für öffent-
liche Grün- und Erholungsanlagen
In öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen ist es zusätzlich verboten:
1. Blumen, Zweige und Früchte ab-
zubrechen, abzuschneiden oder abzu-
pflücken;
2. Feuer anzuzünden;
3. Wegsperren und Wegeleiteinrich-
tungen zu beseitigen oder zu verän-
dern oder Einfriedungen und Sper-
ren zu überklettern;
4. Bänke, Schilder, Hinweise, Denk-
mäler, Einfriedungen und andere Ein-
richtungen zu beschriften, zu bekle-
ben, zu bemalen, zu beschmutzen oder
zu entfernen;
5. Gewässer oder Wasserbecken zu
verunreinigen und zu fischen;
6. Parkwege zu befahren und Fahr-
zeuge abzustellen; dies gilt nicht für
Kinderwagen und fahrbare Kranken-
stühle sowie für Kinderfahrzeuge,
wenn dadurch andere Besucher nicht
gefährdet werden;
7. zu nächtigen;
8. Schieß-, Wurf- oder Schleuderge-
räte zu benutzen sowie Wintersport zu
treiben, zu reiten, zu zelten, zu baden
oder Boot zu fahren;
9. Spielgeräte dürfen nur von den Al-
tersgruppen genutzt werden, für die
die jeweilige Spielanlage vorgesehen
ist;
10. Der Genuß alkoholischer Geträn-
ke auf Spielplätzen ist untersagt.
§ 6 Abfallbehälter, Sperr- und Sam-
melgut
(1) Abfallbehälter in den Straßen und
Anlagen sind nur zur Aufnahme klei-
nerer Mengen von Abfällen bestimmt.
Jede zweckwidrige Benutzung, insbe-
sondere das Einbringen von Haus-
müll, ist verboten.
(2) Abfallbehälter sowie Sammelbe-
hälter zur Rückgewinnung von Roh-
stoffen (z. B. Glascontainer) dürfen
nicht durchsucht, Gegenstände daraus
nicht entnommen oder verstreut wer-
den.
Dasselbe gilt auch für Sperrmüll und
Altkleidersammlungen, soweit diese
Gegenstände zum Abholen bereitge-
stellt sind. Verboten ist es auch, Abfäl-
le oder Sammelgut für die Rohstoff-
wiederverwertung auf oder neben den
dafür bestimmten Behältnissen abzu-
legen.
(3) Das Einwerfen von Wertstoffen in
die dafür vorgesehenen Wertstoffcon-
tainer ist in den Ruhezeiten gemäss §
19 dieser Satzung, als auch den Zeit-
vorgaben an den Containern nicht
gestattet.
§ 7 Anpflanzungen
Anpflanzungen dürfen die Verkehrs-
sicherheit nicht beeinträchtigen. Äste
und Zweige dürfen nicht die freie Sicht
behindern sowie in Gehwege, Fahr-
bahnen und Leitungen wachsen.
§ 8 Leitungen
Anlagen dürfen mit Leitungen, An-
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§ 1 Entschädigung der Funktions-
träger der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Die Leiter der Ortsfeuerwehren
erhalten eine Aufwandsentschädigung
in Höhe von monatlich 100 DM.
(2) Die Stellvertreter der Leiter der
Ortsfeuerwehren erhalten eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 40
vom 100 des in Abs. 1 genannten Be-
trages. Nimmt der Stellvertreter die
Aufgaben des Wehrleiters in vollem
Umfang wahr, kann er ab dem dritten
Tag der Vertretung eine Aufwandsent-
schädigung in gleicher Höhe wie der
Wehrleiter erhalten. Diese Entschädi-
gung wird für jeden Tag in Form ei-
nes Dreißigstels des Monatsbetrages
der Entschädigung nach Abs. 1
berechnet.Dabei ist die Aufwandsent-
schädigung nach Satz 1 anzurechnen.
(3) Die Jugendfeuerwehrwarte in den
Ortsfeuerwehren erhalten eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 40
DM monatlich.
(4) In jeder Ortsfeuerwehr erhält ein
Gerätewart  eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 90 DM monatlich.
Diese Summe kann auch auf mehrere
Gerätewarte der jeweiligen Wehr auf-
geteilt werden.
§ 2 Zahlung der Aufwandsentschä-
digung
Die Zahlung der Aufwandsentschädi-
gung nach § 1 erfolgt halbjährlich,
im Juli für den Zeitraum Januar bis
Juni und im Dezember für den Zeit-
raum  Juli bis Dezember. Eventuelle
im Dezember nach der Zahlung der
2. Hj.Rate auftretende Differenzen
wegen Vertretung werden mit der
nächsten Rate ausgeglichen. Der Ver-
tretungsfall ist innerhalb von 2 Wo-
chen beim Ordnungsamt glaubhaft zu
machen.
§ 3 Wegfall der Aufwandsentschädi-
gung
Der Anspruch auf die Aufwandsent-
schädigung nach § 1 entfällt
1. mit Ablauf des Monats in dem der
Anspruchsberechtigte aus seinem Eh-
renamt scheidet, oder
2. wenn der Anspruchsberechtigte un-
unterbrochen länger als drei Monate
das Ehrenamt nicht wahrnimmt, für

die über drei Monate hinausgehende
Zeit. Hat der Anspruchsberechtigte
den Grund für die Nichtausübung des
Ehrenamtes selbst zu vertreten, ent-
fällt der Anspruch auf Aufwandsent-
schädigung, sobald das Ehrenamt
nicht mehr wahrgenommen wird.
§ 4 Ersatz von Verdienstausfall / Ent-
geltfortzahlung
(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen
der Feuerwehr erhalten für die Teil-
nahme an Einsätzen, Übungen sowie
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen,
die während der Arbeitszeit stattfin-
den, Entschädigung gemäß § 23
Brandschutzgesetz.
(2) Beruflich selbständige ehrenamt-
liche Angehörige der Feuerwehr kön-
nen auf Antrag von der Gemeinde
Ersatz des ihnen entstandenen Ver-
dienstausfalls infolge von Einsätzen,
Einsatzübungen sowie der Aus- und
Fortbildung während der üblichen
Arbeitszeit verlangen. Der Erstattungs-
betrag je Stunde entspricht höchstens
der Stundenvergütung der Vergü-
tungsgruppe 1a des jeweils geltenden
Vergütungstarifvertrages zum BAT-O.
Je Tag wird der Verdienstausfall für
höchstens zehn Stunden erstattet. Für
angefangene Stunden wird die volle
Stundenvergütung gewährt.
(3) Statt Verdienstausfall können be-
ruflich selbständige ehrenamtliche
Angehörige der Feuerwehr nachge-
wiesene Vertretungskosten bis zur
Höhe des Ersatzanspruches gemäß
Absatz 2 geltend machen.
(4) Die Höhe des Verdienstausfalls ist
glaubhaft zu machen.
(5) Der Verdienstausfall ist spätestens
90 Tage nach dem Einsatz geltend zu
machen.
§ 5 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach
ihrer Verkündigung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Satzung der
Stadt Radeburg vom 01.06.1995 und
die Satzung der Gemeinde Promnitz-
tal vom 21.11.1996 außer Kraft.

Radeburg, den 29.6.2000
(gez. J e s s e )
Bürgermeister

Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301) i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 14.Juni 1999 (SächGVBl. S. 345) i.V.m. den §§ 6 Abs. 2, 23 und
28 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der
Feuerwehren bei Unglücksfällen und Notständen im Freistaat Sachsen (Sächs-
BrandschG) vom 28. Januar 1998 (SächsGVBl. S. 54) i.d.F.  vom 23 Juni
1999 (SächsGVBl. S. 338) sowie der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Inneren über die Aufwandsentschädigung der Kreisbrandmei-
ster und der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren im Freistaat Sach-
sen (Fw-EntschVO) vom 28. Dezember 1999 hat der Stadtrat der Stadt Rade-
burg am 29. Juni  2000 folgende Satzung beschlossen.

S a t z u n g
der Stadt Radeburg über die Entschädigung
von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
Radeburg und der Freiwilligen Feuerwehren

der Ortsteile Bärwalde, Berbisdorf, Bärnsdorf,
Volkersdorf und Großdittmannsdorf

tennen und ähnlichen Gegenständen
nicht überspannt werden. Berechti-
gungen auf Grund gesetzlicher Rege-
lungen bleiben unberührt.
§ 9 Reinigungs- und Streupflicht,
Schneeberäumung
Diese Aufgabenstellung wird durch die
Satzung über die Verpflichtung der
Straßenanlieger zum Reinigen,
Schneeräumen, Streuen der Gehwege
geregelt.
§10 Einrichtungen für öffentliche
Zwecke
(1) Grundstückseigentümer oder sonst
sachlich Berechtigte haben auf ihrem
Grundstück das Anbringen, Ausbes-
sern oder Entfernen derjenigen Zei-
chen, Aufschriften oder Einrichtun-
gen zu dulden, die im öffentlichen
Interesse erforderlich sind.
(2) Einrichtungen im Sinne des Abs.
1 sind insbesondere:
a) Öffentliche Straßenbeleuchtung,
Vermessungspunkte, Verkehrszeichen,
Schilder für die Straßenbezeichnung,
Hinweise auf Gas-, Wasser-, Fernwär-
me-, Post- und elektrische Leitungen
sowie Entwässerungsanlagen;
b) öffentliche Feuermelder, sowie
Feuerlösch- und Rettungsgeräte.
(3) Abdeckungen für Hydranten,
Schieber, Armaturen, Revisions- und
Kanalschächte und ähnliche Einrich-
tungen, Schaltschränke, Transformat-
ions- und Registerstationen sowie Ein-
richtungen im Sinne des Abs. 2 dür-
fen nicht beschädigt, geändert, ver-
deckt, beseitigt, unzugänglich oder für
ihre Zwecke unbrauchbar gemacht
werden.
§ 11 Hausnummern
(1) Die Eigentümer oder sonst dies-
bezüglich Berechtigte bebauter
Grundstücke sind verpflichtet, auch
bei Änderungen, die ihrem Grund-
stück von der festgesetzten Behörde
zugeteilte Hausnummer anzubringen
und ständig in lesbarem Zustand zu
halten.
(2) Die festgesetzten Hausnummern
sind an den Hauseingängen und Zu-
gängen an sichtbarer Stelle so anzu-
bringen, dass sie von der Straße aus
gut lesbar sind. Ist der Hauseingang
nicht zur Straße gerichtet, so muss die
Hausnummer an der Vorderfront, und
zwar unmittelbar an der dem Haus-
eingang nächstliegenden Gebäudeek-
ke angebracht werden.
Liegt das Gebäude so weit hinter der
Straßenbegrenzungslinie, dass die
Hausnummer von der Straße aus nicht
erkennbar ist oder kann das Gebäude
wegen einer Sichtbehinderung von
der Straße her nicht eingesehen wer-
den, ist die Hausnummer am Zugang
des Grundstückes anzubringen. Zum
leichten Auffinden der Hauseingänge
kann die festsetzende Behörde verlan-
gen, dass Hinweisschilder an den von
ihr dafür vorgesehenen Stellen ange-
bracht werden.
(3) Die Hausnummern sind in arabi-
schen Ziffern auszuführen.
§ 12 Fackelzüge
Es ist nicht gestattet, Fackeln oder ähn-
liche brennbare Beleuchtungskörper auf
Straßen und in Anlagen mitzuführen.
Hiervon ausgenommen sind Lampi-
ons. Kinder dürfen Lampions nur im
Beisein aufsichtsfähiger Personen
handhaben.
Ausnahmen bilden durch die Feuer-
wehr gesicherte Umzüge.
§ 13 Tierhaltung
(1) Tiere dürfen durch aufsichtsfähi-
ge Personen nur so kontrolliert gehal-
ten werden, dass Gefährdungen für
Dritte sich damit nicht verbinden.
(2) Das Halten gefährlicher Tiere ei-
ner wildlebenden Art ist der Abteilung
für öffentliche Ordnung und Sicher-
heit anzuzeigen. Diese Tiere dürfen
auf Straßen und in Anlagen nicht mit-
geführt werden.
(3) Tiere sind so zu halten, dass nie-
mand durch anhaltende tierische Laute
- mehr als nach den Umständen ver-
meidbar - gestört wird.
§ 14 Hunde
(1) Auf Gehwegen, in Fußgängerbe-
reichen sowie in innerstädtischen
Grünanlagen dürfen Hunde nur von
aufsichtsfähigen Personen und ange-
leint geführt werden. Bissige und bös-
artige Hunde müssen an kurzer Leine
Fuß geführt werden und einen Maul-
korb tragen.
(2) Hunde dürfen ohne Begleitung
einer Aufsichtsperson, die durch Zu-
ruf auf das Tier einwirken kann, nicht
frei umherlaufen.
(3) Das Mitführen von Hunden auf
Spielplätzen ist untersagt.
(4) Der Halter oder Führer eines Hun-
des hat dafür zu sorgen, dass dieser
seine Notdurft nicht auf Gehwegen,
in Grün- und Erholungsanlagen oder
in fremden Grundstücken verrichtet.
Dennoch abgelagerter Kot ist vom
Halter oder Führer unverzüglich zu
beseitigen.
(5) § 28 der Straßenverkehrsordnung,
§ 121 des Ordnungswidrigkeitenge-
setzes sowie die Vorschriften der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsmini-
steriums für Soziales, Gesundheit und
Familie zum Schutz vor gefährlichen
Hunden bleiben von dieser Regelung
unberührt.

§ 15 Werbung
Diese Aufgabenstellung für Werbeta-
feln, Schilder und sonstige grafische
Werbung wird durch die Sächsische
Bauordnung geregelt.
Werbung durch Bild und Ton von
Grundstücken aus, die auf die Straße
eingestrahlt wird, ist untersagt.
§ 16 Plakatieren, Beschriften, Bema-
len
(1) An öffentlichen Straßen und Geh-
wegen, auf öffentlichen Plätzen, in
Grün- und Erholungs-anlagen oder
den zu ihnen gehörenden Einrichtun-
gen sowie bei baulichen und sonsti-
gen Anlagen, die von öffentlichen
Straßen, Gehwegen und Plätzen oder
Grün- und Erholungsanlagen einseh-
bar sind, ist das Plakatieren verboten.
(2) Die Ortspolizeibehörde kann Aus-
nahmen von diesem Verbot zulassen,
wenn öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, insbesondere eine Ver-
unstaltung des Orts- und Straßenbil-
des nicht zu befürchten ist und wenn
gewährleistet ist, dass die Plakate wie-
der beseitigt werden, wenn sie als An-
kündigung von Veranstaltungen ihren
Zweck erfüllt haben bzw. die in der
Genehmigung vereinbarte Frist abge-
laufen ist.
(3) Das Plakatieren, Beschriften und
Bemalen an dafür durch die Stadtver-
waltung bereitgestellen Flächen ist statt-
haft, wenn die Genehmigung dazu durch
die Stadtverwaltung erteilt wurde.
(4) Absatz 1 gilt nicht für Plakate, die
im Zusammenhang mit Wahlen oder
Abstimmungen für die Dauer des
Wahlkampfes angebracht werden. Die
Plakate sind spätestens 8 Tage nach
Beendigung der Wahlen oder Abstim-
mungen durch die Verursacher zu ent-
fernen.
(5) Die Erteilung von Genehmigun-
gen und Erhebung von Gebühren
wird durch die Satzung für Sonder-
nutzungen auf öffentlichen Straßen
der Stadt Radeburg geregelt.
§ 17 Reisegewerbe
Die Ausübung des Reisegewerbes und
das Veranstalten von Lustbarkeiten
sind nach der Gewerbeordnung ge-
nehmigungspflichtig.
§ 18 Feuerwerkskörper
Für die Nacht vom 31.12. auf den
01.01. eines jeden Jahres ist das Ab-
brennen von zugelassenen pyrotech-
nischen Gegenständen (Feuerwerks-
körper) gestattet.
§ 19 Lärm
Es ist verboten, sich in der Zeit von
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr so zu verhal-
ten, dass andere Bürger dadurch in
ihrer Nachtruhe beeinträchtigt werden.
In der Mittagszeit von 12.00 bis 14.00
Uhr ist Lärm zu unterlassen.
An Sonn-und Feiertagen sind ruhe-
störende Arbeiten grundsätzlich un-
tersagt.
(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte,
Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte,
Musikinstrumente sowie andere me-
chanische oder elektroakustische Ge-
räte zur Lauterzeugung dürfen nur so
benutzt werden, dass andere nicht be-
lästigt werden. Dies gilt insbesondere,
wenn die Geräte und Instrumente bei
offenen Fenstern oder Türen, auf of-
fenen Balkonen, im Freien oder in
Kraftfahrzeugen betrieben oder ge-
spielt werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht,
a) bei behördlich genehmigten Um-
zügen, Kundgebungen, Märkten und
Messen im Freien und Veranstaltun-
gen, die einem herkömmlichen Brauch
entsprechen.
b) für amtliche Durchsagen.
(3) Aus Gaststätten und Versammlungs-
räumen innerhalb bebauter Gebiete
oder in der Nähe von Wohngebäuden
darf kein Lärm nach außen dringen,
durch den andere belästigt werden.
Fenster und Türen sind erforderlichen-
falls geschlossen zu halten.
(4) Haus- und Gartenarbeiten sowie
nichtgewerbliche Bauarbeiten, die
geeignet sind, die Ruhe anderer zu stö-
ren, dürfen in der Zeit von 19.00 bis
6.00 Uhr und von 12.00 bis 14.00
Uhr nicht durchgeführt werden. Zu
den Haus- und Gartenarbeiten gehö-
ren insbesondere der Betrieb von Bo-
denbearbeitungsgeräten mit Verbren-
nungsmotoren und von Rasenmähern,
das Hämmern, Sägen und Holzspal-
ten, das Ausklopfen von Teppichen,
Betten, Matratzen u. ä.
Samstags sind genannte Arbeiten von
7.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis
17.00 Uhr durchzuführen.
Die Vorschriften nach Bundesimmis-
sionsschutzgesetz, insbesondere der
Verordnung über Rasenmäherlärm,
bleiben unberührt.
§ 20 Abspritzen von Fahrzeugen
Das Abspritzen von Fahrzeugen mit
Wasserschlauch und der Zusatz von
chemischen Reinigungsmitteln ist auf
öffentlichen Straßen, Plätzen und An-
lagen sowie auch außerhalb der be-
bauten Ortslage untersagt.
§ 21 Benutzung öffentlicher Brun-
nen
Öffentliche Brunnen dürfen nur ent-
sprechend ihrer Zweckbestimmung
benutzt werden. Zweckentfremdende
Wasserentnahme und andere Zweck-
entfremdungen sowie Verunreinigun-

gen sind verboten.
§ 22 Verkauf von Lebensmitteln im
Freien
Werden Speisen und Getränke zum
Verzehr an Ort und Stelle verabreicht,
so sind für Speisereste und Abfälle
geeignete, geschlossene Behälter
durch den Betreiber aufzustellen und
zu entsorgen.
§ 23 Aufstellen von Wohnwagen und
Zelten
Zelte und Wohnwagen zum Aufent-
halt von Menschen dürfen außerhalb
baurechtlich genehmigter Camping-
plätze nicht aufgestellt werden. Grund-
stücksbesitzern ist es untersagt, Frem-
den ihre Grundstücke für gewerbsmä-
ßige Zwecke in diesem Sinne zur Ver-
fügung zu stellen oder Verstöße ge-
gen Satz 1 zu dulden.
§ 24 Belästigungen durch Ausdün-
stungen u. ä.
(1) Übelriechende Gegenstände und
Stoffe dürfen in der Nähe von Wohn-
gebäuden nicht  gelagert, verarbeitet
oder befördert werden, wenn Dritte
dadurch in ihrer Gewohnheit geschä-
digt oder erheblich belästigt werden.
(2) Natürlicher Dünger, insbesondere
flüssiger oder fester Mist, durch des-
sen Geruch andere erheblich belästigt
werden, ist unmittelbar nach der Auf-
bringung in den Boden einzuarbei-
ten. Die Vorschriften nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz, insbeson-
dere die Regelungen zur Luftreinhal-
tung, bleiben unberührt.
Abschnitt 3
Gefahren durch Tiere
§ 25 Bekämpfung von Ratten, streu-
nenden Hunden und Katzen sowie
verwilderten Haustauben
(1) 1. Die Eigentümer von
a) bebauten Grundstücken;
b) unbebauten sowie landwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzten Grund-
stücken innerhalb der geschlossenen
Ortschaft;
c) Lager- und Schuttplätzen, Kanali-
sationen, Garten- und Parkanlagen,
Ufern, Wassergräben und Dämmen,
Friedhöfen;
d) Betreiber von Eisenbahnanlagen
innerhalb der geschlossenen Ortschaft
sind verpflichtet, wenn sie Rattenbe-
fall feststellen, unverzüglich der Ab-
teilung für öffentliche Sicherheit und
Ordnung Anzeige zu erstatten und eine
Rattenbekämpfung nach den Vor-
schriften dieser Verordnung durchzu-
führen. Die Bekämpfungsmaßnahmen
sind solange zu wiederholen, bis sämt-
liche Ratten beseitigt sind.
2.Wer die tatsächliche Gewalt über die
in Abs. 1 genannten Grundstücke oder
Örtlichkeiten ausübt, ist neben dem
Eigentümer für die Rattenbekämpfung
verantwortlich. Er ist anstelle des Ei-
gentümers verantwortlich, wenn er die
tatsächliche Gewalt gegen den Willen
des Eigentümers ausübt.
3. Die Anwendung von Rattenbe-
kämpfungsmitteln richtet sich nach
den dafür geltenden Vorschriften.
4.Vor Beginn der Rattenbekämpfung
sind Abfallstoffe, vor allem Küchen-
und Futterabfälle und Müll von allen
den Ratten leicht zugänglichen Orten
zu entfernen.
5. Die Bekämpfungsmittel sind so an-
zuwenden, dass Menschen, Tiere und
die Umwelt nicht gefährdet werden.
Ködermittel dürfen nur verdeckt in
Köderstationen ausgelegt werden.
Anfallende Tierkadaver und Bekämp-
fungsmittelreste sind nach Beendi-
gung der Bekämpfung ordnungsge-
mäss zu entsorgen.
6. Auf die Anwendung von Bekämp-
fungsmitteln ist durch auffallende
Warnzettel deutlich hinzuweisen. Die
Warnung muss das verwendete Prä-
parat und die Wirkstoffe nennen und
für den Fall der Vergiftung das Ge-
genmittel bezeichnen.
7. Schädlingsbekämpfungsunterneh-
men dürfen das Gift nur in Gegenwart
des nach §25 Abs.1 Verpflichteten oder
seines Beauftragten  auslegen.
8.Nach Beendigung der Rattenbe-
kämpfung sind die Rattenlöcher mit
einem geeigneten Mittel (Glasscher-
ben, Zement usw.) zu verschließen und
sonstige Vorkehrungen (u. U. bauli-
cher Art) zu treffen, die einen erneu-
ten Rattenbefall unmöglich machen
oder, soweit dies nicht möglich ist,
erschweren.
9. Wer zur Rattenbekämpfung ver-
pflichtet ist, hat den Beauftragten der
Ortspolizeibehörde zur Feststellung
des Rattenbefalls und zur Überwa-
chung der Rattenbekämpfung das
Betreten seiner Grundstücke zu gestat-
ten und auf Verlangen Auskunft zu
erteilen.
10. Auf Antrag können von der Orts-
polizeibehörde bei allgemein ange-
ordneten Rattenbekämpfungen solche
Grundstücke von der Bekämpfung
ausgenommen werden, auf denen der
Verfügungsberechtigte dies durch
sachkundige Personen nachweislich
selbst ausführen lässt.
(2) Hunde, Katzen, Haustauben
1. Streunende Hunde und Katzen, die
nachweislich in keiner häuslichen
Heimstatt untergebracht sind, können
im Auftrag der Stadt von Fachunter-
nehmen gefangen werden.

Können die Tiere nachträglich einem
Besitzer zugeordnet werden, hat die-
ser die Kosten für das Einfangen und
Unterbringen zu zahlen.
2. Verwilderte Haustauben (Zecken-
befall) sind von jagdberechtigten Per-
sonen in der freien Landschaft zu je-
der Zeit zu bejagen.
Das Vorkommen in baulichen Unter-
schlüpfen ist von Tierseuchenbekämp-
fern mit geeigneten Mitteln zu liqui-
dieren. Verantwortlich sind dafür die
Grundstückseigentümer.
3. Die Bekämpfung von Haarraubwild
mittels mechanischen Fanggeräten
oder Schusswaffen obliegt ausschließ-
lich jagdberechtigten Personen ent-
sprechend dem Bundesjagdgesetz
(BJG).
Abschnitt 4
§ 26 Schutz von Wappen und Flag-
gen
1. Die unbefugte Benutzung von Wap-
pen oder Flagge der Stadt Radeburg
ist nicht statthaft.
2. Dem in Absatz 1 genannten Wap-
pen und Flagge stehen solche gleich,
die ihnen zum Verwechseln ähnlich
sind.
Abschnitt 5
Schlussbestimmungen
§ 27 Zulassung von Ausnahmen
Entsteht für den Betroffenen eine nicht
zumutbare Härte, so kann die Ortspo-
lizeibehörde Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Polizeiverordnung
zulassen, sofern kein öffentliches In-
teresse entgegen steht.
§ 28 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des §
17 Abs.1  SächsPolG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1.1. entgegen § 4 Abs. 1 öffentliche
Straßen und Anlagen verunreinigt;
1.2. entgegen § 4 Abs. 3 Satz a Anla-
gen außerhalb der Wegflächen und der
besonders freigegebenen und entspre-
chend gekennzeichneten sonstigen
Flächen betritt oder befährt;
1.3. entgegen § 4 Abs. 3 Satz b nicht
dauernd geöffnete Anlagen außerhalb
der freigegebenen Zeiten betritt oder
sich dort aufhält;
1.4. entgegen § 4 Abs. 3 Satz c auf
Straßen oder in Anlagen auf hierfür
nicht besonders freigegebenen Flä-
chen lagert oder übernachtet;
1.5. entgegen § 4 Abs. 3 Satz d auf
Straßen oder in Anlagen Sitzmobiliar
entgegen seiner Zweckbestimmung
benutzt oder unbefugt von seinem
Standort entfernt;
1.6. entgegen § 4 Abs. 3 Satz e auf
Straßen oder in Anlagen Schieß-,
Wurf- und Schleudergeräte benutzt;
1.7. entgegen § 4 Abs.3 Satz g Ge-
genstände ungenehmigt ablagert;
1.8. Blumen, Zweige und Früchte ent-
gegen § 5 Pkt. 1 abbricht, abschnei-
det oder abpflückt;
1.9. Feuer entgegen § 5 Pkt. 2 anzün-
det;
1.10. Wegsperren  und Wegeleitein-
richtungen entgegen § 5 Pkt. 3 besei-
tigt oder verändert;
1.11. Bänke, Schilder, Hinweise,
Denkmäler, Einfriedungen und andere
Einrichtungen entgegen § 5 Pkt. 4 be-
schriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt
oder entfernt;
1.12. Gewässer oder Wasserbecken
entgegen § 5 Pkt. 5 verunreinigt oder
abfischt;
1.13. entgegen § 5 Pkt. 6 Parkwege
befährt oder Fahrzeuge dort abstellt;
1.14. entgegen § 5 Pkt. 7 nächtigt;
1.15. entgegen § 5 Pkt. 8 Schieß-,Wurf
oder Schleudergeräte benutzt, Winter-
sport treibt, reitet, zeltet, badet oder
Boot fährt;
1.16. entgegen § 5 Pkt. 9 Spielgeräte
benutzt;
1.17. entgegen § 5 Pkt.10 alkoholi-
sche Getränke zu sich nimmt;
1.18. entgegen § 6 Abs.1 Abfallbe-
hälter zweckwidrig nutzt;
1.19. entgegen § 6 Abs.2 Gegenstän-
de aus Abfallbehältern entnimmt, ver-
streut oder neben den Sammelcontai-
nern abstellt;
1.20. entgegen § 6 Abs.3 Wertstoffe
in die Container einwirft
1.21. entgegen § 7  die Verkehrssi-
cherheit nicht herstellt
1.22. entgegen § 8  Anlagen über-
spannt;
1.23. entgegen § 9 die Anliegerpflich-
ten nicht erfüllt;
1.24. entgegen § 10 Abs.1 die Hand-
lungen im öffentlichen Interesse nicht
duldet;
1.25. entgegen § 10 Abs.3 die techni-
schen Einrichtungen beschädigt, än-
dert, verdeckt, beseitigt, unzugänglich
oder unbrauchbar macht;
1.26. entgegen § 11 die zugeteilte
Hausnummer nicht wie gefordert in
arabischen Ziffern anbringt oder le-
serlich hält;
1.27. entgegen § 12 Fackeln oder ähn-
liche brennbare Beleuchtungskörper
auf Straßen und in Anlagen mitführt;
1.28. entgegen § 13 Abs.1 Gefähr-
dungen durch Tiere nicht verhindert;
1.29. entgegen § 13 Abs.2 das Halten
gefährlicher Tiere nicht der Stadtver-
waltung meldet oder diese auf Stra-
ßen und in Anlagen mitführt;
1.30. entgegen §14 Abs.1 Hunde nicht
angeleint führt, b.z.w. bösartige Hun-

de ohne Maulkorb führt;
1.31. entgegen § 14 Abs.2 Hunde
unbeaufsichtigt frei umher laufen lässt;
1.32. entgegen § 14 Abs.3 Hunde auf
Spieplätzen mitführt;
1.33. entgegen § 14 Abs.4 nicht dafür
sorgt, dass sein Hund die Notdurft an
den genannten Plätzen nicht verrich-
tet oder abgelagerten Kot unverzüg-
lich selbst beseitigt;
1.34. entgegen § 15 Werbungen ohne
Beachtung der Sächsischen Bauord-
nung errichtet oder Werbung durch
Bild und Ton von Grundstücken aus
auf Straßen ausstrahlt;
1.35. entgegen § 16 Abs.1und 3 an
den genannten Orten ohne Genehmi-
gung plakatiert;
1.36. entgegen § 17 das Reisegewer-
be, Veranstaltungen und Lustbarkei-
ten ohne Genehmigung nach der Ge-
werbeordnung ausübt;
1.37. entgegen § 18 Feuerwerkskör-
per abbrennt;
1.38. entgegen § 19 in den Verbots-
zeiten Lärm verursacht;
1.39. entgegen § 20 Fahrzeuge mit
Wasserschlauch und chemischen Rei-
nigungsmitteln abspritzt;
1.40. entgegen § 21 öffentliche Brun-
nen zweckentfremdet nutzt oder ver-
unreinigt;
1.41. entgegen § 22 keine geeigneten
Abfallbehälter aufstellt und entsorgt;
1.42. entgegen § 23 Zelte und Wohn-
wagen aufstellt und bewohnt oder als
Eigentümer vorgenannte Nutzung auf
seinem Grundstück duldet;
1.43. entgegen § 24 Abs.1 durch übel
riechende Stoffe Dritte in ihrer Ge-
wohnheit schädigt oder erheblich be-
lästigt;
1.44. entgegen § 24 Abs. 2 natürli-
chen Dünger nicht unmittelbar nach
dem Aufbringen in den Boden einar-
beitet, sodass erhebliche Geruchsbe-
lästigungen entstehen;
1.45. entgegen § 25 Abs.1 nicht die
vorgeschriebenen Maßnahmen einlei-
tet, die Bekämpfungsmittel falsch an-
wendet, Tierkadaver oder Bekämp-
fungsmittelreste nach Beendigung der

Bekämpfung nicht ordnungsgemäß
entsorgt und Warnzettel nicht vollstän-
dig ausgefüllt anbringt.
1.46. entgegen § 25 Abs.1 der Orts-
polizeibehörde nicht das Betreten der
Bekämpfungsorte gestattet oder Aus-
kunft verweigert;
1.47. entgegen § 25 Abs.2 sich von
Tieren durch Auswilderung entledigt;
1.48. entgegen § 26 Wappen und Flag-
ge der Stadt Radeburg unbefugt be-
nutzt.
(2) Absatz (1) gilt nicht, soweit eine
Ausnahme nach § 27 zugelassen wor-
den ist.
(3) Ordnungswidrigkeiten können
nach § 17Abs.2 SächsPolG und § 17
Abs. 1und 2 des OwiG mit einer Geld-
buße von mindestens 5,00 und höch-
stens 1000,00 DM und bei fahrlässi-
gen Zuwiderhandlungen mit höch-
stens 500,00 DM geahndet werden.
§ 29 Zuständige Bußgeldbehörde
(1) Für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach die-
ser Polizeiverordnung ist die Ortspo-
lizeibehörde Radeburg als Bußgeld-
behörde zuständig.
(2) Die Ortspolizeibehörde hat alle Be-
fugnisse, die das Gesetz über die
Ordnungswidrigkeiten den Bußgeld-
behörden verleiht.
§ 30 Andere Rechtsvorschriften
Die in anderen Rechtsvorschriften ge-
troffenen Regelungen werden durch
diese Verordnung nicht berührt.
§ 31 Inkrafttreten
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am
Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Polizeiver-
ordnung der Stadt Radeburg in der
Fassung vom 09.März 1995, die Poli-
zeiverordnung der Gemeinde Prom-
nitztal vom 01.Februar 1996 und die
Gemeindeordnung Großdittmanns-
dorf vom 28.März 1991 ausser Kraft.

Radeburg, den 29. Juni 2000
(Dienstsiegel)
gez. (J e s s e)
Bürgermeister
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ter oder seinem Stellvertreter recht-
zeitig anzuzeigen und eine Dienstver-
hinderung ihrem unmittelbaren Vor-
gesetzten vor Dienstbeginn zu mel-
den.
(6) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger
Angehöriger der Feuerwehr schuld-
haft die ihm obliegenden Dienstpflich-
ten, so kann der Wehrleiter
- einen mündlichen oder schrifltichen

Verweis erteilen,
- die Androhung des Ausschlusses

oder
- den Ausschluß veranlassen.
Der Wehrleiter hat dem Angehörigen
der Feuerwehr Gelegenheit zu geben,
sich zu den gegen ihn vorgebrachten
Vorwürfen zu äußern.

§ 6 Jugendabteilung
(1) Die Jugendabteilung der Feuer-
wehr der Stadt Radeburg führt den
Namen „Jugendfeuerwehr Radeburg“
bzw. „Jugendfeuerwehr Bärwalde“,
„Jugendfeuerwehr Großdittmanns-
dorf“, „Jugendfeuerwehr Berbisdorf“,
„Jugendfeuerwehr Bärnsdorf“ und
„Jugendfeuerwehr Volkersdorf“.  Sie
besteht aus den Jugendgruppen, die
auf Beschluß des Feuerwehrausschus-
ses gebildet werden und wird vom Ju-
gendfeuerwehrwart geleitet.
Die jeweiligen Jugendfeuerwehren
besteht aus höchstens 30 Mitgliedern.
(2) In die Jugendfeuerwehr können
Jugendliche zwischen dem 10. und
vollendeten 16. Lebens-jahr aufge-
nommen werden, wenn sie entspre-
chend § 3 dafür geeignet sind.
Dem Aufnahmeantrag muß die
schriftliche Zustimmung eines Erzie-
hungsberechtigten beigefügt sein.
(3) Über die Aufnahme entscheidet die
Wehrleitung nach Anhörung des Ju-
gendfeuerwehrwartes und des Feuer-
wehrausschusses. Im übrigen gelten
die Festlegungen des § 3.
Die Zugehörigkeit der Jugendfeuer-
wehr endet, wenn das Mitglied
1. in die aktive Abteilung aufgenom-
men wird,
2. aus der Jugendfeuerwehr austritt,
3. den körperlichen Anforderungen
nicht mehr gewachsen ist,
4. aus der Jugendfeuerwehr entlassen
oder ausgeschlossen wird,
5. wenn die Erziehungsberechtigten
ihre Zustimmung nach Abs. (2) schrift-
lich zurücknehmen.
(5) Die Mitglieder der Jugendfeuer-
wehr wählen den oder die Jugendgrup-
penleiter auf die Dauer von 2 Jahren
entsprechend den Festlegungen in §
15. Das Wahlergebnis ist dem Feuer-
wehrausschuß zur Bestätigung vorzu-
legen.
(6) Der Jugendfeuerwehrwart vertritt
die Jugendfeuerwehr vor der Wehr-
leitung und dem Feuerwehrausschuß
und wird auf die Dauer von 5 Jahren
von den Mitgliedern der Freiwilligen
Feuerwehr gewählt. Der Jugendfeu-
erwehrwart muß Angehöriger der ak-
tiven Abteilung der Feuerwehr sein
und soll neben feuerwehrspezifischen
Kenntnissen über ausreichende Erfah-
rungen im Umgang mit Jugendlichen
verfügen.
(7) Entsprechend der Bedeutung der
Jugendabteilung als Quelle des Nach-
wuchses für die aktive Abteilung ist
der Jugendfeuerwehrwart in die Ar-
beit der Wehrleitung einzubeziehen.

§ 7 Alters- und Ehrenabteilung
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung
wird bei Überlassung der Dienstbe-
kleidung übernommen, wer das 65.
Lebensjahr vollendet oder dauernd
dienstunfähig geworden ist und keine
gegenteilige Erklärung abgibt.
(2) Der Feuerwehrausschuß kann auf
Antrag Angehörige der Feuerwehr, die
25 Dienstjahre vollendet haben, aus
der aktiven Abteilung in die Alters-
und Ehrenabteilung übernehmen.
(3) Der Leiter der Alters- und Ehren-
abteilung wird von den Angehörigen
auf die Dauer von 5 Jahren gewählt.

§ 8 Ehrenmitglieder
Der Bürgermeister kann auf Vorschlag
des Feuerwehrausschusses verdiente
ehrenamtliche Angehörige der Feuer-
wehr oder Personen, die sich um das
Feuerwehrwesen oder den Brand-
schutz besonders verdient gemacht
haben, zu Ehrenmitgliedern der Feu-
erwehr ernennen.

§ 9 Organe der Feuerwehr
Organe der Feuerwehr sind:
- Hauptversammlung
- Feuerwehrausschuß
- Wehrleitung

§ 10 Hauptversammlung
(1) Unter dem Vorsitz des Wehrleiters
ist jährlich eine ordentliche Hauptver-

sammlung aller Angehörigen der Feu-
erwehr durchzuführen.
Der Hauptversammlung sind alle wich-
tigen Angelegenheiten der Feuerwehr,
soweit zu ihrer Behandlung und Ent-
scheidung nicht andere Organe zu-
ständig sind, zur Beratung und Be-
schlußfassung vorzulegen.
In der Hauptversammlung hat der
Wehrleiter einen Bericht über die Tä-
tigkeit der Feuerwehr im abgelaufe-
nen Jahr abzugeben.
Der Kassenverwalter hat den Kassen-
bericht vorzutragen. Die Hauptver-
sammlung beschließt über die Annah-
me der Jahresrechung und die Entla-
stung des Kassenverwalters.
Die Hauptversammlung wählt die Or-
gane der Feuerwehr.
(2) Die ordentliche Hauptversamm-
lung ist vom Wehrleiter einzuberufen.
Eine außerordentliche Hauptver-
sammlung ist innerhalb eines Monats
einzuberufen, wenn das von minde-
stens einem Drittel der aktiven Ange-
hörigen der Feuerwehr schriftlich un-
ter Angabe der Gründe gefordert wird.
Zeitpunkt und Tagesordnung der
Hauptversammlung sind den Angehö-
rigen  der Feuerwehr und dem Bür-
germeister mindestens 14 Tage vor der
Versammlung bekanntzugeben.
(3) Die Hauptversammlung ist be-
schlußfähig, wenn mindestens 50 %
der Angehörigen der Feuerwehr an-
wesend sind.
Bei Beschlußunfähigkeit ist innerhalb
eines Monats eine zweite Hauptver-
sammlung einzuberufen, die unab-
hängig von der Zahl der anwesenden
Angehörigen der Feuerwehr be-
schlußfähig ist.
Beschlüsse der Hauptversammlung
werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefaßt.
Auf Antrag ist geheim abzustimmen.
(4) Über die Hauptversammlung ist
eine Niederschrift anzufertigen, die
dem Bürgermeister vorzulegen ist.
§ 11 Feuerwehrausschuß
(1) Der Feuerwehrausschuß besteht
aus dem Wehrleiter als Vorsitzenden
und entsprechend der zahlenmäßigen
Stärke der Feuerwehr aus bis zu 6 in
der Hauptversammlung gewählten
Mitgliedern. Sie werden auf die Dau-
er von 5 Jahren gewählt.
Stellvertreter des Wehrleiters, Schrift-
führer und Kassenverwalter nehmen
ohne Stimmberechtigung von Amts
wegen an den Beratungen des Feuer-
wehrausschusses teil.
(2) Der Feuerwehrausschuß hat vier
mal jährlich, bei Bedarf monatlich zu
tagen. Die Beratungen sind vom Vor-
sitzenden mit Bekanntgabe der vor-
gesehenen Tagesordnung einzuberu-
fen.
Der Feuerwehrausschuß muß einbe-
rufen werden, wenn es mindestens
zwei seiner Mitglieder bei Angabe der
geforderten Tagesordnung verlangen.
Der Feuerwehrausschuß ist beschluß-
fähig, wenn mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend sind.
(3) Der Bürgermeister ist zu den Be-
ratungen des Feuerwehrausschusses
einzuladen.
Der Bürgermeister entscheidet, wer an
den Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses zu Schwer-punktthemen von sei-
ten der Stadtverwaltung teilnimmt.
(4) Der Feuerwehrausschuß ist bera-
tendes Organ der Wehrleitung. Er faßt
Beschlüsse zur Finanzplanung, Dienst-
planung und Einsatzplanung, befin-
det über die Aufnahme von Bürgern
in die Feuerwehr und über die Ver-
wendung des Sondervermögens der
Feuerwehr.
(5) Beschlüsse des Feuerwehraus-
schusses werden mit einfacher Stim-
menmehrheit gefaßt. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung.
(6) Die Beratungen des Feuerwehr-
ausschusses sind nicht öffentlich. Über
die Beratungen ist eine Niederschrift
anzufertigen.

§ 12 Wehrleitung
(1) Zur Wehrleitung gehören der
Wehrleiter und sein Stellvertreter. Lei-
ter der Feuerwehr ist der Wehrleiter.
(2) Die Wehrleitung wird von der
Hauptversammlung in geheimer Wahl
für die Dauer von 5 Jahren gewählt.
(3) Gewählt werden kann nur, wer der
Feuerwehr aktiv angehört, über die
für diese Dienststellung erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen und über
die nach § 10 Abs.10  SächsBrandschG
erforderlichen persönlichen und fach-
lichen Voraussetzungen verfügt.
(4) Der Wehrleiter und sein Stellver-
treter sind nach der Wahl und nach
Zustimmung durch die Gemeindever-
tretung vom Bürgermeister für die
Dauer ihrer Amtszeit zu berufen.
(5) Der Wehrleiter und sein Stellver-

treter haben ihr Amt nach Ablauf der
Wahlperiode oder im Falle eines be-
absichtigten vorzeitigen Ausscheidens
bis zur Berufung eines Nachfolgers
weiterzuführen. Ist dies nicht möglich,
sind vom Bürgermeister geeignete
Personen mit der kommissarischen
Leitung der Feuerwehr zu beauftra-
gen.
Kommt innerhalb eines Monats nach
Freiwerden der Stelle oder nach Ver-
sagung der Zustimmung keine Neu-
wahl zustande, setzt der Bürgermei-
ster einen Feuerwehrangehörigen mit
Zustimmung der Gemeindevertretung
als Wehrleiter oder Stellvertreter ein.
Diese Regelung gilt bis zur satzungs-
mäßigen Bestellung eines Nachfolgers.
(6) Der Wehrleiter ist für die Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr verantwort-
lich und führt die ihm durch Gesetz
und diese Satzung übertragenen Auf-
gaben durch.
Er hat insbesondere
- auf die ständige Verbesserung des

Ausbildungsstandes der Angehöri-
gen der Feuerwehr entsprechend den
FwDV hinzuwirken,

- die Dienst- und Ausbildungspläne
aufzustellen und dem Feuerwehr-
ausschuß zur Beschlußfassung vor-
zulegen,

- die Tätigkeit des Kassenverwalters
und der Gerätewarte zu kontrollie-
ren,

- auf eine ordnungsgemäße, den Vor-
schriften entsprechende Ausrüstung
der Feuerwehr hinzuwirken und

- Beanstandungen, die Leistungsfä-
higkeit der Feuerwehr betreffend,
dem Bürgermeister mitzuteilen.

(7) Der Bürgermeister kann dem Wehr-
leiter weitere Aufgaben des Brand-
schutzes übertragen.
(8) Der Wehrleiter hat den Bürgermei-
ster und die Gemeindevertretung in
allen feuerwehrtechnischen und
brandschutztechnischen Angelegen-
heiten zu beraten. Er ist zu den Bera-
tungen der Gemeindeorgane in An-
gelegenheiten der Feuerwehr und des
Brandschutzes mit beratender Stimme
hinzuzuziehen.
(9) Der stellvertretende Wehrleiter hat
den Wehrleiter bei der Lösung seiner
Aufgaben zu unterstützen und ihn bei
Abwesenheit mit allen Rechten und
Pflichten zu vertreten.
(10) Der Wehrleiter und sein Stellver-
treter können bei groben Verstößen
gegen die Dienstpflichten oder wenn
sie die im Abs. 3 geforderten Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllen, von der
Gemeindevertretung nach Anhörung
des Feuerwehrausschusses abberufen
werden.

§ 13 Unterführer
(1) Als Unterführer (Zug- und Grup-
penführer) dürfen nur aktive Ange-
hörige der Feuerwehr eingesetzt wer-
den, die die Anforderungen des § 10
Abs. 10 Satz 2 SächsBrandschG er-
füllen.
(2) Die Unterführer werden vom
Wehrleiter im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuß auf die Dauer von
5 Jahren bestellt.
Der Wehrleiter kann die Bestellung
nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses widerrufen.
Die Unterführer haben ihre Aufgaben
nach Ablauf der Amtszeit bis zur Be-
stellung eines Nachfolgers weiter zu
erfüllen.
(3) Die Unterführer führen ihre Auf-
gaben nach den Weisungen und Be-
fehlen ihrer Vorgesetzten aus.

§ 14 Schriftführer, Kassenverwalter,
Gerätewart
(1) Schriftführer und Kassenverwal-
ter werden vom Feuerwehrausschuß
für die Dauer von 5 Jahren gewählt.
(2) Der Schriftführer hat Niederschrif-
ten über die Beratungen des Feuer-
wehrausschusses und über die Haupt-
versammlungen zu fertigen.
Darüber hinaus ist der Schriftführer
für die Öffentlichkeits- und Pressear-
beit der Feuerwehr verantwortlich.
(3) Der Kassenverwalter hat die Ka-
meradschaftskasse zu verwalten und
sämtliche Einnahmen und Ausgaben
nach der Ordnung des Wirtschaftspla-
nes zu buchen.
Zahlungen dürfen nur aufgrund von
Belegen entsprechend der Kassenord-
nung und nach schriftlicher Anwei-
sung durch den Wehrleiter geleistet
werden.
(4) Die Gerätewarte haben die Ausrü-
stung und die Einrichtungen der Feu-
erwehr zu verwahren und zu warten.
Prüfpflichtige Geräte sind zum fest-
gelegten Termin zur Prüfung vorzu-
stellen.
Festgestellte Mängel sind unverzüg-
lich dem Wehrleiter zu melden.

§ 15 Wahlen
(1) Die nach § 10 Abs. 10 Sächs-
BrandschG und dieser Satzung durch-
zuführenden Wahlen sind mindestens
2 Wochen vorher zusammen mit dem
Wahlvorschlag den Angehörigen der
Feuerwehr bekanntzumachen. Der
Wahlvorschlag sollte mehr Kandida-
ten enthalten als zu wählen sind und
muß von der Hauptversammlung be-
stätigt sein.
(2) Wahlen sind geheim durchzufüh-
ren.
Steht nur ein Kandidat zur Wahl, kann
mit Einverständnis der Hauptver-
sammlung die Wahl offen erfolgen.
(3) Wahlen sind nach Möglichkeit
vom Bürgermeister, seinem Stellver-
treter, mindestens aber von einem von
ihm benannten Beauftragten zu lei-
ten. Die Wahlversammlung benennt
zwei Beisitzer, die zusammen mit dem
Wahlleiter auch die Stimmenauszäh-
lung vornehmen.
(4) Wahlen können nur dann vorge-
nommen werden, wenn mehr als die
Hälfte der Wahlberechtigten anwesend
ist.
(5) Die Wahl des Wehrleiters und sei-
nes Stellvertreters erfolgt in getrenn-
ten Wahlgängen. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der Stimmen der
anwesenden Wahlberechtigten erhal-
ten hat. Erreicht kein Kandidat im er-
sten Wahlgang die absolute Mehrheit,
so ist eine Stichwahl zwischen den
beiden Bewerbern mit den meisten
Stimmen durchzuführen, bei der die
einfache Mehrheit entscheidet. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das
Los.
(6) Die Wahl der Mitglieder des Feu-
erwehrausschusses ist als Mehrheits-
wahl ohne Stimmenhäufung durch-
zuführen. Jeder Wahlberechtigte hat
so viele Stimmen, wie Ausschußmit-
glieder zu wählen sind. In den Feuer-
wehrausschuß sind diejenigen Ange-
hörigen der Feuerwehr gewählt, die
die meisten Stimmen erhalten haben.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.
(7) Die Gewählten sind zu fragen, ob
sie die Wahl annehmen.
(8) Die Niederschrift über die Wahl ist
spätestens eine Woche nach der Wahl
durch den Wahlleiter dem Bürgermei-
ster zur Vorlage an die Gemeindever-
tretung zu übergeben.
Stimmt die Gemeindevertreung dem
Wahlergebnis nicht zu, ist innerhalb
eines Monats eine Neuwahl durchzu-
führen.
(9) Kommt innerhalb eines Monats
die Wahl des Wehrleiters oder seines
Stellverteters nicht zustandes oder
stimmt die Gemeindevertretung dem
Wahlergebnis wiederum nicht zu,
dann ist vom Feuerwehrausschuß dem
Bürgermeister eine Liste der Angehö-
rigen der Feuerwehr vorzulegen, die
seiner Meinung nach für eine der
Funktionen in Frage kommen.
Der Bürgermeister setzt dann nach §
12 Abs. 5 die Wehrleitung ein.

§ 16 Kameradschaftspflege
(Kameradschaftskasse)
(1) Für die Feuerwehr kann für die
Kameradschaftspflege und die Durch-
führung von Veranstaltungen eine
Kameradschaftskasse gebildet werden.
(2) Die Kameradschaftskasse besteht
aus
- Zuwendungen der Gemeinde und

Dritter,
- Erträgen aus Veranstaltungen,
- sonstigen Einnahmen,
- mit Mitteln des Sondervermögens

erworbenen Gegenständen.
(3) Über die Verwendung der Mittel
beschließt der Feuerwehrausschuß.
Der Feuerwehrausschuß kann den
Wehrleiter ermächtigen, über die Ver-
wendung der Mittel bis zu einer be-
stimmten Höhe oder für einen be-
stimmten Zweck zu entscheiden.
(4) Die Kameradschaftskasse ist jähr-
lich mindestens einmal von zwei Rech-
nungsprüfern, die von der Hauptver-
sammlung auf 5 Jahre bestellt wer-
den, zu prüfen. Der Rechnungsab-
schluß ist dem Bürgermeister vorzu-
legen.

§ 17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Satzung der
Stadt Radeburg vom 13.April 1993,
die Satzung der Gemeinde Promnitz-
tal vom 26.Juni 1996 und die Satzung
der Gemeinde Großdittmannsdorf
vom 25. April 1994 außer Kraft.

Radeburg, den  29.6.2000

(gez. J e s s e )
Bürgermeister

§ 1 Name und Gliederung
(1) Die Feuerwehr der Stadt ist eine
Freiwillige Feuerwehr. Sie führt den
Namen „Freiwillige Feuerwehr Rade-
burg“ und ist eine gemeinnützige, der
Nächstenhilfe verpflichtete öffentliche
Einrichtung der Stadt ohne eigene
Rechtspersönlichkeit.
Die Freiwillige Feuerwehr ist geglie-
dert in die Freiwilligen Feuerwehren
Radeburg, Bärwalde, Großdittmanns-
dorf, Volkersdorf, Bärnsdorf und Ber-
bisdorf.
(2) Die Feuerwehr besteht aus den
aktiven Abteilungen, den Jugendab-
teilungen und den Alters- und Ehren-
abteilungen der jeweiligen Freiwilli-
gen Feuerwehren.

§ 2 Aufgaben der Feuerwehr
(1) Die Feuerwehr hat bei Bränden
und öffentlichen Notständen, die
durch Naturereignisse oder andere
Ursachen verursacht sind, Hilfe zu lei-
sten und den Einzelnen und das Ge-
meinwesen vor dadurch drohenden
Gefahren zu schützen.
Zur Rettung von Menschen und Tie-
ren aus lebensbedrohlichen Lagen hat
die Feuerwehr technische Hilfe zu lei-
sten.
Im übrigen gilt § 7 SächsBrandschG.
(2) Die Feuerwehr kann durch den
Bürgermeister oder seinen Beauftrag-
ten auch bei anderen Notlagen zu Hil-
feleistungen herangezogen werden,
wobei die Einsatzbereitschaft nach §
7 Abs. 2 des SächsBrandschG nicht
beeinträchtigt werden darf. Sie kann
mit Aufgaben der Brandverhütung, z.
B. Brandsicherheitswachen betraut
werden.
(3) Grundlage für die Aus- und Fort-
bildung der Angehörigen der Feuer-
wehr sind die jeweils geltenden Feu-
erwehrdienstvorschriften (FwDV). Bei
Bedarf können spezielle, den örtlichen
Gegebenheiten entsprechende Ausbil-
dungen angesetzt werden. Jährlich
sind mindestens 24 Dienste durchzu-
führen, der aktive Angehörige der
Feuerwehr muß mindestens an 12
Diensten teilnehmen.
Jährlich sind von jedem Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehren 40 Stunden
Ausbildungsdienst zu leisten.
(4) Die Feuerwehr hat im Katastro-
phenschutz mitzuwirken.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr
(1) Voraussetzung für die Aufnahme
in die Freiwillige Feuerwehr sind:
- für die aktive Abteilung das vollen-

dete 16. Lebensjahr
- körperliche und geistige Tauglich-

keit für den Feuerwehrdienst.
- Eine Probezeit beträgt 6 Monate.
Im übrigen gilt § 10 Abs. 1 Sächs-
BrandschG.
Die Bewerber müssen in der Gemein-
de wohnhaft sein und sollen in keiner
anderen Hilfsorganisiation aktiv tätig
sein.
Sie dürfen nicht ungeeignet im Sinne
von § 10 Abs. 2  SächsBrandschG sein.
(2) Bei Personen mit besonderen Fä-
higkeiten und Kenntnissen kann der
Feuerwehrausschuß im Einzelfall die
Aufnahme abweichend von Abs. 1
regeln.
(3) Aufnahmegesuche sind schriftlich
an den Wehrleiter zu richten. Über die
Aufnahme entscheidet die Wehrleitung
nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses. Neu aufgenommene Mit-
glieder der Feuerwehr werden vom
Wehrleiter durch Handschlag ver-
pflichtet.
(4) Ein Rechtsanspruch auf Aufnah-
me besteht nicht. Eine Ablehnung des
Aufnahmegesuches ist schriftlich mit-
zuteilen.
(5) Für die Wiederaufnahme in die
Freiwillige Feuerwehr nach einem
Ausschluß gilt eine Sperrfrist von 2
Jahren. Der Feuerwehrausschuß kann
nach Ermessen eine kürzere Aus-
schlußfrist beschließen. Dann gilt § 3
Abs. 3 Satz 1 und 2 dieser Satzung.
(6) Jeder Angehörige der Feuerwehr
erhält bei seiner Aufnahme einen
Dienstausweis.

Auf Grund von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301), i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 345), i.V.m. § 28 Abs. 2 des
Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren
bei Unglücksfällen und Notständen im Freistaat Sachsen (SächsBrandschG)
vom 28. Januar 1998 (SächsGVBl. S. 54) geändert durch Gesetz vom 17.
Februar 1999 (SächsGVBl. S. 52), vom 23. Juni 1999 (SächsGVBl. S.
338) hat der Stadtrat der Stadt Radeburg am 29. Juni  2000 folgende Sat-
zung beschlossen:

Feuerwehrsatzung
der Stadt Radeburg

§ 4 Beendigung des Feuerwehr-
dienstes
(1) Der aktive Feuerwehrdienst endet,
wenn der ehrenamtlich tätige Ange-
hörige der Feuerwehr
- das 65. Lebensjahr vollendet hat,
- aus gesundheitlichen Gründen zur

Erfüllung seiner Dienstpflichten
dauernd unfähig ist,

- ungeeignet zum Feuerwehrdienst
entsprechend § 10 Abs. 2 Sächs
BrandschG wird oder

- entlassen oder ausgeschlossen wird.
(2) Ein ehrenamtlich tätiger Feuer-
wehrangehöriger ist auf seinen Antrag
zu entlassen, wenn der Dienst in der
Feuerwehr für ihn aus persönlichen
oder beruflichen Gründen eine beson-
dere Härte bedeutet. Nach 25 Dienst-
jahren kann auf den Nachweis einer
besonderen Härte verzichtet werden.
(3) Ein ehrenamtlich tätiger Feuer-
wehrangehöriger, der seinen Wohn-
sitz in einer anderen Gemeinde nimmt,
hat das unverzüglich dem Wehrleiter
schriftlich anzuzeigen.
Er ist auf schriftlichen Antrag aus dem
Feuerwehrdienst zu entlassen. Eine
Entlassung ist auch ohne Antrag mög-
lich.
(4) Über die Entlassung entscheidet
der Bürgermeister.
(5) Ein ehrenamtlich tätiger Feuer-
wehrangehöriger kann bei fortgesetz-
ter Nachlässigkeit im Dienst oder bei
schweren Verstößen gegen die Dienst-
pflicht durch die Gemeindevertretung
nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses aus der Feuerwehr ausge-
schlossen werden.
(6) Der Bürgermeister stellt die Been-
digung des Feuerwehrdienstes durch
schriftlichen Bescheid fest.
Ausgeschiedene Feuerwehrangehöri-
ge können auf Antrag eine Bescheini-
gung über die Zugehörigkeit zur Feu-
erwehr erhalten.

§ 5 Rechte und Pflichten der Ange-
hörigen der Feuerwehr
(1) Die Angehörigen der Feuerwehr,
ausgenommen die Angehörigen der
Jugendfeuerwehr, haben das Recht,
den ehrenamtlich tätigen Wehrleiter,
seinen Stellvertreter und die Mitglie-
der des Feuerwehrausschusses zu wäh-
len.
(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Feuerwehr sind für die Teil-
nahme an Einsätzen oder der Aus- und
Fortbildung nach Maßgabe des § 10
SächsBrandschG von der Arbeit frei-
zustellen.
(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Feuerwehr erhalten bei Sach-
schäden, die sie in Ausübung oder in-
folge des Feuerwehrdienstes erleiden,
einen Ersatz nach Maßgabe § 23
Abs. 6 SächsBrandschG.
(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Feuerwehr sind zu jederzei-
tigem rückhaltlosen Einsatz bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben verpflich-
tet. Sie sind insbesondere verpflich-
tet:
- am Dienst und an Aus- und Fortbil-

dungsmaßnahmen regelmäßig und
pünktlich teilzunehmen,

- sich bei Alarm unverzüglich am Ge-
rätehaus einzufinden,

- den dienstlichen Weisungen und Be-
fehlen der Vorgesetzten nachzukom-
men,

- im Dienst und außerhalb des Dien-
stes ein vorbildliches Verhalten zu
zeigen und sich den anderen Ange-
hörigen der Feuerwehr gegenüber
kameradschaftlich zu verhalten,

- die Ausbildungs- und Unfallverhü-
tungsvorschriften für den Feuer-
wehrdienst zu beachten,

- für den Einsatz und die Beschäfti-
gung Jugendlicher in der Freiwilli-
gen Feuerwehr gilt das Jugendar-
beitsschutzgesetz (JArbSchG),

- die ihnen anvertrauten Ausrüstungs-
gegenstände, Geräte und Einrichtun-
gen gewissenhaft zu pflegen und sie
nur zu dienstlichen Zwecken zu be-
nutzen.

(5) Die aktiven Angehörigen der Feu-
erwehr haben eine Abwesenheit von
länger als zwei Wochen dem Wehrlei-
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Anlage

Gebührenordnung
Für die Inanspruchnahme von:

- personellen Leistungen
- Sondertechnik
- Dienstkraftfahrzeugen
- Sondertransporten
- sonstigen Leistungen der FFW-Radeburg und der Ortsteilwehren

1. Personelle Leistungen

1. Offizier 30,00 DM/h
2. Mannschaft 20,00 DM/h
3. Einsatzleiter/Wachhabender 30,00 DM/h
4. Wach- und Sicherheitsposten 20,00 DM/h

Bei Inanspruchnahme der Sonderleistungen durch Auslösen eines Alarms
sind die Gebühren für die Sollstärke zu entrichten.
Bei allen anderen Einsätzen ist mit der Wehrleitung die benötigte personelle
Stärke abzusprechen.

2. Dienst-, Sonderfahrzeuge und Geräte
2.1. Einsatz von Dienst- und Sonderfahrzeugen einschließlich der Norm-

bestückung

1. Krad 50,00 DM/h
2. Katastrophenschutzfahrzeug 300,00 DM/h
3. LF 16 290,00 DM/h
4. LF 8 260,00 DM/h
5. TLF 16/24 350,00 DM/h
6. DL 25 290,00 DM/h
7. KLF (B 1000) 220,00 DM/h
8. LF 8/6 350,00 DM/h
9. TSF W 220,00 DM/h

2.2. Einsatz von Spezialanhängern einschließlich Normbestückung sowie
PKW

1. TSA mit TS 8 70,00 DM/h
2. AL 45,00 DM/h
3. Sandanhänger 80,00 DM/h
4. Transportanhänger 40,00 DM/h
5. BLA 60,00 DM/h
6. STA (Schläuche nach 2.3 berechnen) 50,00 DM/h
7. PKW 100,00 DM/h
8. Vierflaschengerät 100,00 DM/h

2.3. Einsatz von sonstigen Geräten und Ausrüstungen

1. TS 8  35,00 DM/h
2. Motorkettensäge  40,00 DM/h
3. Feldküche  50,00 DM/h
4. Aggregat 3 und 5 KVA  50,00 DM/h
5. LSG  50,00 DM/h
6. Rettungsgerät/Hebekissen 170,00 DM/h
7. Schlauchboot 100,00 DM/h
8. Werkzeugsatz(Holz, Metall,Stein)  15,00 DM/h
9. Zelt  65,00 DM/h
10. Motortrennschleife  50,00 DM/h
11. Teleskopspreizer  50,00 DM/h
12. Hydraulisches Schneidgerät  70,00 DM/h
13. Permanentsauger  50,00 DM/h
14. Hochleistungslüfter  50,00 DM/h
15. Druckschlauch B  15,00 DM/d
16. Druckschlauch C  12,00 DM/d
17. Verteiler 9,00 DM/d
18. Standrohr mit U-Hydrant, -Schlüssel  12,00 DM/d
19. Strahlrohr   7,00 DM/d
20. Übergangsstück   1,00 DM/d
21. Wasserstrahlpumpe   8,00 DM/d
22. Kübelspritze   9,00 DM/d
23. Druckluftatemgerät  40,00 DM/d
24. Schutzmaske  15,00 DM/d
25. Handfeuerlöscher  20,00 DM/d
26. Sicherheitsgurt  20,00 DM/d
27. Saugschlauch    7,00 DM/d
28. Saugkorb    5,00 DM/d
29. Hydranten-Kupplungsschlüssel   4,00 DM/d
30. Steckleiter (zweiteilig)  25,00 DM/d
31. Steckleiter (vierteilig)  75,00 DM/d
32. sonstige Geräte    5,00 DM/d

3. Sonstige Leistungen
3.1. Gebühren bei mißbräuchlicher Alarmierung

1. ausgerückte Fahrzeuge nach Pkt. 2.
2. zerstörte Meldescheibe mit Montage  50,00 DM
3. Feststellung über Telefon  80,00 DM

3.2. Gebühren für das Aufbewahren von Fahrzeugen bzw. Gegenständen

1. Grundgebühr je Stück  18,00 DM
2. zusätzliche Gebühr pro Tag

- Fahrrad   5,00 DM
- Moped und Gleichgestellte  10,00 DM
- Motorrad  15,00 DM
- Motorrad mit Beiwagen  20,00 DM
- Pkw  90,00 DM
- Lkw 100,00 DM
- Lkw mit Hänger 150,00 DM
- Boote  50,00 DM
- sonstiges  15,00 DM

3.3. Gebühren bei groben Verunreinigungen von Fahrzeugen oder Anla-
gen, die subjektiv grob fahrlässig verursacht wurden zuzüglich laut
Pkt. 1 für deren Beseitigung  50,00 DM

3.4. Kraftstoff und verbrauchte Materialien bzw. durch den Einsatz not-
wendige Reparaturkosten sind entsprechend der jeweiligen Rech-
nung dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen.

3.5. Berechnungsbasis für die Einsätze

DM je Stunde:jede angefangene Stunde zählt als volle Stunde
DM je Tag:jeder angefangene Tag zählt als voller Tag (24 h)

4. Verwendung der Mittel

4.1.Die Einnahmen aus der Feuerwehrgebührensatzung werden dem Haus-
halt der Stadt Radeburg zugeführt.

4.2. Die Einnahmen der Feuerwehrgebührensatzung aus Pkt. 1 der Anlage
werden an die Mitglieder der Feuerwehren ausgezahlt, sofern es sich um
privat initierte Sonderleistungen handelt. Dabei kann im Einvernehmen
mit der Wehrleitung von den Stundensätzen abgewichen werden.

4.3. Die Einnahmen aus Pkt. 2 und 3 der Anlage werden dem Haushalt der
Stadt Radeburg zugeführt.

Diese Satzung regelt die Pflichten und
Rechte der Bürger zur Gewährleistung
der Sauberkeit und Sicherheit im Be-
reich der öffentlich zugänglichen Stra-
ßen, Wege und Plätze.
Auf der Grundlage der §§ 4 und 124
der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) vom 21.
April 1993 (SächsGVBl. S. 301, S.
445) i.d.F. der Bekanntmachung vom
14. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 345)
i.V.m. § 51 des Straßengesetzes für
den Freistaat Sachsen (SächsStrG)
vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S.
93) i.d.F. vom 4. Juni 1994 (Sächs-
GVBl. S. 1261), hat der Stadtrat der
Stadt Radeburg in seiner Sitzung am
29.Juni 2000 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Übertragung der Reinigungs-,
Räum- und Streupflicht
1. Den Straßenanliegern obliegt es,
innerhalb der geschlossenen Ortslage
einschließlich der Ortsdurchfahrten
die Gehwege und die weiteren im § 3
Abs. 4 genannten Flächen nach Maß-
gabe dieser Satzung zu reinigen, bei
Schneeanhäufungen zu räumen sowie
bei Schnee- und Eisglätte zu streuen.
2. Für Grundstücke der Stadt, die nicht
überwiegend Wohnzwecken dienen,
verbleibt es bei der gesetzlichen Re-
gelung (§ 51 Abs. 1 Satz 1 Straßenge-
setz).

§ 2 Verpflichtete
1. Straßenanlieger im Sinne dieser
Satzung sind die Eigentümer von
Grundstücken, die an einer Straße lie-
gen oder von ihr eine Zufahrt oder
einen Zugang haben. Als Straßenan-
lieger gelten auch die Eigentümer sol-
cher Grundstücke, die von der Straße
durch eine im Eigentum der Stadt oder
des Trägers der Straßenbaulast stehen-
de unbebaute Fläche getrennt sind,
wenn der Abstand zwischen Grund-
stücksgrenze und der Straße nicht
mehr als die Hälfte der Straßenbreite
beträgt.
2. Sind nach dieser Satzung mehrere
Straßenanlieger für dieselbe Fläche
verpflichtet, besteht eine gesamt-
schuldnerische Verantwortung. Sie
haben durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen, daß die ihnen oblie-
genden Pflichten ordnungsgemäß er-
füllt werden.
3. Bei einseitigen Gehwegen sind nur
diejenigen Straßenanlieger verpflich-
tet, auf deren Seite der Gehweg ver-
läuft.

§ 3 Gegenstand der Reinigung,
Räum- und Streupflicht
1. Gehwege im Sinne dieser Satzung
sind die dem öffentlichen Fußgänger-
verkehr gewidmeten Flächen, die Be-
standteil einer öffentlichen Straße
sind, einschließlich der Schnittgerin-
ne.
2. Entsprechende Flächen am Rande
der Fahrbahn sind, falls Gehwege auf
keiner Straßenseite vorhanden sind,
Flächen in einer Breite von 1,5 Meter.
3. Entsprechende Flächen von Fuß-
gängerbereichen und von verkehrs-
beruhigten Bereichen sind an deren
Rand liegende Flächen in einer Breite
von einem Meter. Erstrecken sich
Parkflächen, Bänke, Pflanzungen u.ä.
nahezu bis zur Grundstücksgrenze, ist
der Straßenanlieger für eine Satz 1
entsprechende breite Fläche entlang
dieser Einrichtung verpflichtet.
4. Gemeinsame Rad- und Gehwege
sind die der gemeinsamen Benutzung
von Radfahrern und Fußgängern ge-
widmeten und durch Verkehrszei-
chen gekennzeichnete Flächen.
5. Haben mehrere Grundstücke ge-
meinsame Zufahrt oder Zugang zu der
sich erschließenden Straße oder lie-
gen sie hintereinander zur gleichen
Straße, so erstrecken sich die gemein-
sam zu erfüllenden Pflichten nach die-
ser Satzung auf den Gehweg und die
weiteren in Abs. 2 bis Abs. 5 genann-
ten Flächen an der Straße nächstgele-
genen Grundstücke.

§ 4 Umfang der Reinigungspflicht
1. Die Reinigung erstreckt sich vor
allem auf die Beseitigung von
Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub.
Die Reinigungspflicht bestimmt sich
nach den Bedürfnissen des Verkehrs
und der öffentlichen Ordnung.
2. Bei der Reinigung ist der Staubent-
wicklung durch Besprengen mit Was-
ser vorzubeugen, soweit nicht beson-
dere Umstände (z.B. Frostgefahr) ent-
gegenstehen.
3. Die zu reinigende Fläche darf nicht
beschädigt werden. Der Kehrricht ist
sofort zu beseitigen. Er darf weder
zum Nachbarn noch in die Straßen-
rinne oder andere Entwässerungsan-
lagen oder offene Abzugsgräben ge-
schüttet werden.

§ 5 Umfang des Schneeräumens

1. Die Flächen, für die die Straßenan-
lieger verpflichtet sind, sind auf sol-
che Breite von Schnee oder auftauen-
dem Eis zu räumen, dass Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs ge-
währleistet und insbesondere ein Be-
gegnungsverkehr möglich ist; sie sind
in der Regel mindestens auf einen
Meter Breite zu räumen.
2. Der geräumte Schnee und das auf-
tauende Eis auf dem restlichen Teil
der Fläche, für die die Straßenanlie-
ger verpflichtet sind, soweit der Platz
dafür nicht ausreicht, am Rande der
Fahrbahn bzw. am Rande der in § 3
Abs. 2 bis 6 genannten Flächen anzu-
häufen. Nach Eintreten von Tauwet-
ter sind die Straßenrinnen und die Stra-
ßeneinläufe so freizu- machen, daß
das Schmelzwasser abziehen kann.
3. Die von Schnee oder auftauendem
Eis zu räumenden Flächen vor den
Grundstücken müssen so aufeinander
abgestimmt sein, dass eine durchge-
hende Benutzbarkeit der Flächen ge-
währleistet ist. Für jedes Hausgrund-
stück ist ein Zugang zur Fahrbahn in
einer Breite von mindestens einem
Meter zu räumen.
4. Die zu räumende Fläche darf nicht
beschädigt werden. Geräumter Schnee
oder auftauendes Eis dürfen dem
Nachbarn nicht zugeführt werden.

§ 6 Beseitigung von Schnee- und Eis-
glätte
1. Bei Schnee- und Eisglätte haben
die Straßenanlieger die Gehwege und
die weiteren in § 3 genannten Flächen
sowie die Zugänge zur Fahrbahn recht-
zeitig so zu bestreuen, dass sie von
Fußgängern bei Beachtung der nach
den Umständen gebotenen Sorgfalt
möglichst gefahrlos benutzt werden
können. Die Streupflicht erstreckt sich
auf die nach § 5 Abs. 1 zu räumenden
Flächen.
2. Zum Bestreuen ist ein abstumpfen-
des Material wie Sand oder Splitt zu
verwenden. Der maßvolle Einsatz von
Auftaumitteln ist gestattet.
3. § 5 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend.

§ 7 Zeiten für das Schneeräumen und
das Beseitigen von Schnee- und Eis-
glätte
Die Gehwege müssen werktags bis
07.00 Uhr, sonn- und feiertags bis
09.00 Uhr gestreut sein. Wenn nach
diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder
Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist  bei
Bedarf auch wiederholt zu räumen
und zu streuen. Diese Pflicht endet um
20.00 Uhr. Die Schneeberäumung und
Abstumpfung von Fahrbahnen, We-
gen und Plätzen der öffentlichen Trä-
gerschaften ist durch Straßenwinter-
dienstpläne der Stadtverwaltung Ra-
deburg geregelt.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
1. Ordnungswidrig im Sinne von §
124 SächsGemO handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig seine Verpflich-
tungen aus § 1 Abs. 1 dieser Satzung
nicht erfüllt.
a) Gehwege und die weiteren im § 3
genannten Flächen nicht entsprechend
den Vorschriften des § 4 dieser Sat-
zung reinigt.
b) Gehwege und die weiteren im § 3
genannten Flächen nicht entsprechend
dem Umfang des § 5 dieser Satzung
räumt.
c) Bei Schnee- und Eisglätte Gehwe-
ge und die weiteren in § 3 genannten
Flächen nicht entsprechend den Vor-
schriften des § 6 dieser Satzung streut.
d) Die Zeiten für das Räumen und
Streuen gemäß § 7 dieser Satzung nicht
einhält.
2. Gemäß dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten des Freistaates Sachsen
(SächsOwiG)  § 36 Abs. 1 Nr. 1 ist die
Stadt als Verwaltungsbehörde für die
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
zuständig. Ordnungswidrigkeiten
können nach § 124 Abs. 2 SächsGe-
mO mit Geldbuße geahndet werden.
Die Ordnungswidrigkeiten nach § 8
Abs. 1 dieser Satzung können gemäß
§ 52 Abs. 2 SächsStrG i.V.m. § 17
Abs. 1 und 2 OwiG mit einer Geldbu-
ße von mindestens 10,00 DM und
höchstens 1000,00 DM und bei fahr-
lässigen Zuwiderhandlungen mit höch-
stens 500,00 DM geahndet werden.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Satzung der
Stadt Radeburg vom 11. November
1993, die Satzung der Gemeinde
Promnitztal vom 07.Dezember 1995
und die Gemeindeordnung Großditt-
mannsdorf vom 28.März 1991 außer
Kraft.

Radeburg, den 29.6.2000

gez. (J e s s e), Bürgermeister

S a t z u n g
der Stadt Radeburg über die Verpflichtung der
Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen

und Streuen der Gehwege.

§ 1 Ersatzpflichtige Hilfeleistungen
Unbeschadet der Verpflichtung der
Feuerwehr zur unentgeltlichen Hilfe-
leistung des im Rahmen des § 7 Abs. 1
SächsBrandschG genannten Aufga-
benbereiches wird für die Tätigkeit der
Feuerwehr im Sinne der §§ 21 und 22
SächsBrandschG nach Maßgabe die-
ser Satzung und der beiliegenden Ge-
bührentarife, die Bestandteil dieser
Satzung sind, Ersatz für die der Feu-
erwehr entstandenen Kosten verlangt.

§ 2 Ersatzpflichtige
(1) Die Bestimmung des Ersatzpflich-
tigen erfolgt nach § 21 Abs. 1 Sächs-
BrandschG.
(2) Zum Ersatz der Kosten, die durch
den Einsatz der Feuerwehr außerhalb
der Brandbekämpfung  entstehen,
sind über den Abs. 1 hinaus verpflich-
tet:
1. derjenige dessen Verhalten den Ein-
satz erforderlich gemacht hat, sowie
die in § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des
Polizeigesetzes des Freistaates Sach-
sen (SächsPolG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. August
1994 (SächsGVBl. S. 1541) genann-
ten Personen,
2. der Eigentümer der Sache, deren
Zustand den Einsatz erforderlich ge-
macht hat, oder derjenige , der die
tatsächliche Gewalt über die Sache
ausübt, und
3. derjenige, in dessen Interesse der
Einsatz erfolgt ist.
(3) Die Regelungen des § 21 Abs. 3
bis 7 SächsBrandschG gelten entspre-
chend.
(4) Für die Kostenerstattung bei ge-
genseitiger Hilfeleistung gelten die
Regelungen des § 22 SächsBrandschG
entsprechend.

§ 3 Zahlungspflicht
(1) Die Zahlungspflicht entsteht mit
dem Ausrücken der Feuerwehr, auch
wenn es zu einer tatsächlichen Hilfe-
leistung aus Gründen, die die Feuer-
wehr nicht zu vertreten hat, nicht
kommt.
(2) Die Leistungen der Feuerwehr
nach dieser Satzung können von der
vorherigen Erfüllung rückständiger
Ersatz- oder Entgeltforderungen und/
oder eines angemessenen Vorschusses
oder der Gestellung einer angemesse-
nen Sicherheit abhängig gemacht
werden.

§ 4 Berechnung der Ersatzforderung
(1) Der Berechnung der Ersatzforde-

Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21.04.93 (SächsGVBl. S. 301) i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 14. Juni 1999 (SächsGVBl.S. 345) i.V.m. den §§ 21 und 22 des
Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren bei
Unglücksfällen und Notständen im Freistaat Sachsen (SächsBrandschG) vom
28. Januar 1998 (SächsGVBl. S. 54) geändert durch Gesetz vom 17. Februar
1999 (SächsGVBl. S. 52), vom 23. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 338) hat der
Stadtrat der Stadt Radeburg am 29. Juni  2000 folgende Satzung beschlossen:

Feuerwehrgebührensatzung
der Stadt Radeburg

über Kostenersatz und Kostenerstattung für
Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren

rung wird die Zeitspanne zugrunde-
gelegt, in der Mannschaften, Fahrzeu-
ge und Geräte von der Feuerwache
abwesend sind.
Die Tarife ergeben sich aus der Anla-
ge, die Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Als Mindestersatzzeitraum wird
der Ein-Stunden-Satz berechnet. Jede
angefangene Stunde zählt als volle
Stunde.
(3) Für den Einsatz von Materialien
(Schaummittel, Ölbinder, Filtern und
sonstigen Verbrauchsmitteln) sowie
deren sachgerechter Entsorgung wird
ein Kostenersatz entsprechend der
Höhe des vor dem Einsatz letzten von
der Feuerwehr gezahlten Bezugs-
preises bzw. der angefallenen Entsor-
gungskosten erhoben.
(4) Entstehen der Feuerwehr durch
Inanspruchnahme Kosten zur Reini-
gung der Fahrzeuge wegen grober
Verschmutzung, so sind diese dem Er-
satzpflichtigen nach § 2 mit zu be-
rechnen.
(5) Werden mehrere Gebührenpunk-
te laut Tarifliste angesprochen, sind
die einzelnen Gebühren zusammen-
zurechnen.

§ 5 Gebührenbescheid und Fälligkeit
Die Gebühren werden nach erbrach-
ter Leistung fällig. Sie werden dem
Ersatzpflichtigen in einem Gebühren-
bescheid bekanntgegeben.
Die Zahlungsfrist beträgt vier Wochen
nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides.

§ 6 Belehrung
Auftraggeber für Sonderleistungen
sind durch den Auftragnehmer (Stadt-
verwaltung Radeburg/Freiwillige Feu-
erwehr) über die betreffenden Gebüh-
ren laut dieser Satzung aktenkundig
(Auftrag) zu belehren.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt unter Berufung auf
den § 4 Abs. 4 der SächsGemO vom
21. April 1993 mit ihrer Verkündung
in Kraft.
Gleichzeitig treten die Satzung der
Stadt Radeburg vom 16. Januar 1992,
die Satzung der Gemeinde Promnitz-
tal vom 10. August 1995 und die Sat-
zung der Gemeinde Großdittmanns-
dorf vom 5. Juli 1995 außer Kraft.

Radeburg, den  29.6.2000

gez. (J e s s e)
Bürgermeister

Bereits vor einem Jahr konnten Sie
hier lesen, daß die Redaktion des Ra-
deburger Anzeigers die Rechtschreib-
reform nicht mitmacht. Seit dieser
Woche gibt es nun mindestens eine
zweite Redaktion, die wieder in „rich-
tigem“ Deutsch schreibt: die Frank-
furter Allgemeine Zeitung.
Wir haben dann sofort per e-Mail
unsere „Kollegen“ (sonst wagen wir
natürlich nicht den Vergleich) zu ih-
rer Entscheidung beglückwünscht.
Sie bestärken unsere Redaktion in der
Entscheidung, das (wenn es nicht so
teuer wäre) lächerliche Reförmchen
nicht mitzumachen. FAZ will jetzt die
„Marktführerschaft“ in Kampf gegen
die Rechtschreibreform übernehmen.
Seit dem 1. August 1998 ist in den
deutschsprachigen Ländern die Re-
form in Kraft. Ein Jahr später stellten
auch die deutschsprachigen Nachrich-
tenagenturen und Zeitungen auf die
neuen Formen um. Begrüßt wurden
die Neuerungen bundesweit mit Pro-
testgeschrei, das jedoch allmählich
abebbte. Trotzig wehren sich die
Gegner mit Schmähschriften im In-
ternet. In einer «Max-und-Moritz»-
Parodie wird mit dem Vorsitzenden
der Rechtschreibkommission, Ger-
hard Augst, abgerechnet. «Ja, zur
Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit!
- Menschen necken, Bücher quälen,
Wörter still und heimlich stehlen»,
heißt es dort. FAZ begründete seinen
Schritt damit, daß sich  die Überzeu-
gung durchgesetzt habe, daß die we-

sentlichen Ziele der von den Kul-
tusministern verordneten Recht-
schreibreform nicht erreicht wur-
den.“ Es habe sich weder „eine ver-
besserte Sprachbeherrschung ein-
gestellt“ noch „die Einheitlichkeit
der deutschen Sprache bewahren
lassen.“ Neunzig Prozent der Be-
völkerung hätten die Umstellung
in ihrem privaten Schriftverkehr
nicht vollzogen, zahlreiche Buch-
verlage hätten sich dem neuen Re-
gelwerk nicht unterworfen. Ein gro-
ßer Teil der aktuellen Druckmedien
habe die neue amtliche Schreibwei-
se in hauseigene Regelwerke abge-
wandelt. Damit seien die wichtig-
sten Argumente für die Reform ent-
fallen. Inzwischen wertete auch die
Deutsche Akademie für Sprache
und Dichtung den Vorstoß als po-
sitives Signal. Die variierenden
Schreibweisen einzelner Verlage
und der Agenturen „verringern
zwar manchen Schaden, tragen aber
in ihrer Vielfalt zur Verwirrung bei“.
Es sei daher höchste Zeit, mit dem
„Rückbau der Rechtschreibreform
zu beginnen“. Die RAZ-Redaktion
hält es unterdessen mit der Schreib-
weise „demokratisch“. Während
die Redakteure die „alte“ Recht-
schreibung verwenden, werden die
Texte fremder Verfasser in der
Schreibweise veröffentlicht, für die
sich der Verfasser entschieden hat,
also nicht „umgerechtschrieben“.
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Rechtschreibreform

FAZ schließt sich dem RAZ an
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